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1 Vorbemerkungen 

 
Der Tontagebau Haldenwald auf der Gemarkung Tuningen im Schwarzwald-Baar-
Kreis wurde seit 1967 mit Unterbrechungen von der LIAPOR GmbH & Co. KG be-
trieben. Der im Tagebau gewonnene Rohstoff Opalinuston wurde zu hochwerti-
gem, gebranntem Blähtongranulat veredelt und fand Einsatz in der Bau- und Um-
weltindustrie. 
 
Das Vorkommen liegt in einem vom Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 
ausgewiesenen Gebiet für den Abbau von oberflächennahen Rohstoffen, das zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung 2010 bereits in seiner Gesamtheit genehmigt war 
und daher in der Fortschreibung der Rohstoffsicherung nicht mehr aufgeführt ist. 
 
Am 30.06.2013 ging der Betriebsstandort an eine Nachfolgegesellschaft, die 
TULIP GmbH & Co.KG über, ehe diese dann 2015 von der Lämmle Recycling 
GmbH übernommen wurde. Seit Dezember 2021 ist der Tontagebau Haldenwald 
im Besitz der Lämmle Tuningen GmbH, nachfolgend Fa. Lämmle genannt, mit Sitz 
in 87561 Oberstdorf. Das Unternehmen, mit Tätigkeitsbereichen im Tief- und 
Straßenbau sowie Recycling, plant den Tonabbau auf der Vorhabenfläche weiter 
zu betreiben und in den abgebauten Bereichen unbelastetes Bodenmaterial ein-
zubauen. Neben dem bergrechtlichen Genehmigungsverfahren läuft ein Plan-
feststellungsverfahren „Bau und Errichtung der Deponie Haldenwald DK0 auf Flur-
stück 5833, Gemarkung Tuningen“. Beide Genehmigungsverfahren sind in ihrer 
technischen Ausführung eng aufeinander abgestimmt, sodass ein paralleler Be-
trieb mit klar zuzuordnenden Zuständigkeiten von Bergbehörde (RP Freiburg 
LGRB BW) und Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis möglich ist. 
 
Das abgebaute Tonmaterial soll zur Herstellung von Abdichtungsmaterialien für 
den Deponiebau, für ziegeleitechnische bzw. keramische oder andere Zwecke 
sowie nach Aufbereitung zur Herstellung von verschiedenen Bodensubstraten für 
landschaftsgärtnerische Anwendungen genutzt werden. 
 
Die Fortschreibung bzw. Änderung des Rahmenbetriebsplans der unter Bergrecht 
fallenden Betriebsfläche ist für die Fa. Lämmle dringend erforderlich, da die Zulas-
sung des Rahmenbetriebsplans mit der Entscheidung (LGRB AZ: 4480 T vom 
20.10.1986) auf den 31.12.2020 befristet war. 
 
 

2 Antrag 

 
Die Lämmle Tuningen GmbH mit Sitz in 87561 Oberstdorf, beantragt aus den in 
den Vorbemerkungen genannten Gründen die Zulassung einer Rahmenbetriebs-
plan-Änderung gemäß § 52 des Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 
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1980 für den Tontagebau Haldenwald im Gewann Haldenwald auf Gemarkung 
Tuningen. 
 
Die beantragte Vorhabenfläche liegt innerhalb des letzten zugelassenen Rahmen-
betriebsplans. Dieser Rahmenbetriebsplan soll unter den oben erläuterten Nut-
zungsbedingungen verlängert und wegen einer neuen Abbauführung und neu zu-
geschnittener Abbauabschnitte aktualisiert werden. Die bisher genehmigte max. 
Abbautiefe von 765 m ü. NN. wird beibehalten. Die Änderung der Zulassung wird 
für das Flurstück 5833 beantragt. 
 
 

3 Lage der beantragten Abbau- und Rekultivierungsfläche 

 
Die Tongrube Haldenwald befindet sich ca. 1 km südöstlich von Tuningen auf der 
östlichen Seite der Autobahn A81 im Landkreis Schwarzwald-Baar. Sie liegt am 
westlichen Rand des Haldenwaldes. 
 
Die Abbaufläche der Tongrube umfasst den Hauptanteil des Flurstück 5833, Ge-
markung Tuningen mit einer Fläche von ca. 9,8 ha. Die zum Tontagebau gehö-
renden Betriebsanlagen und Lagerflächen befinden sich auf den westlich gelege-
nen Flurstücken 5831, 5831/1, 5929 und 5829/1. Die genannten Flurstücke liegen 
ebenfalls auf Gemarkung Tuningen, fallen jedoch nicht in die bergrechtliche Zu-
ständigkeit. 
 
Zusammenfassung der Kenndaten des Plangebiets: 
 
Gemeinde:   Tuningen 

Gemarkung:   Tuningen 

Gewann:   Haldenwald 

Flurstück-Nr.:   5833 

Koordinaten:   Rechtswert 3471500 
   Hochwert  5320350 
   Gauß-Krüger Zone 3 
 
Die von der Firma Lämmle beantragte Zulassung auf Änderung des Rahmenbe-
triebsplans betrifft im Wesentlichen die Bereiche der Abbauabschnitte II und III, die 
aus dem aktuellen Grubenriss (Anlage 3) zu entnehmen sind. Ein Übersichtsplan 
zur Lage des Tontagebaus ist dem Antrag in Anlage 1 auf Basis der Topographi-
schen Karte (TK25) und Anlage 2 auf Basis der Befliegung vom August 2020 bei-
gefügt. Zudem ist in Anlage 3 der Tage- und Gewinnungsriss mit Betriebsstand 
August 2020 mit den zugelassenen Abbauabschnitten I und II und dem bereits 
teilweise und zukünftig in Abbau befindlichen Abbauabschnitt III dargestellt. 
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4 Eigentumsverhältnisse der Antragsfläche 

 
Die durch die beantragte Zulassung in Anspruch zu nehmende Flurstücks-
Teilfläche (Flst.Nr. 5833) befindet sich im Eigentum der Lämmle Tuningen GmbH, 
87561 Oberstdorf. 
 
 

5 Genehmigungssituation und Altgenehmigungen 

 
 � Abbaugenehmigung vom 01.02.1967, 
  LRA Schwarzwald-Baar-Kreis Az.: Verz. Nr. 69/67 

 � Bau- und naturschutzrechtliche 
  Genehmigung vom 24.03.1986, 
  LRA Schwarzwald-Baar-Kreis Az.: Ky/Wk 

 � Rahmenbetriebsplan Juli 1985 
  Zulassung vom 20.10.1986, 
  (Abbau befristet bis 31.12.2020) 
  (Rekultivierung befristet bis 31.12.2025) Az.: 4480 T 

 � Hauptbetriebsplan April 1986 
  Zulassung vom 20.10.1986, 
  (befristet bis 31.10.1988) Az.: 4480 T 

 � Hauptbetriebsplan vom 31.05.1989 Az.: 4718-182.42/1 

 � Verlängerung Hauptbetriebsplan 
  vom 19.06.1991 Az.: 4718-182.42/1 

 � Hauptbetriebsplan Dezember 1995 
  mit Zulassung vom 05.01.1996 Az.: 4718-182.42/2 

 � Verlängerung Hauptbetriebsplan 
  mit Zulassung vom 29.12.1998 Az.: 4718-182.42/2 

 � Verlängerung Hauptbetriebsplan 
  mit Zulassung vom 22.12.2000 Az.: 4718-182.42/2 

 � Verlängerung Hauptbetriebsplan 
  (befristet bis 30.06.2003) Az.: 4718-182.42/2 

 � Antrag auf befristete 
  Waldumwandlung gemäß §9 
  (LWaldG BW) 
  mit Zulassung vom 28.03.2002 Az.: 8881.62/141 

 � Hauptbetriebsplan Mai 2003 
  mit Zulassung vom 31.12.2005 Az.: 4718-182.42/4/2 
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 � Verlängerung Hauptbetriebsplan 
  (befristet bis 30.06.2006) Az.: 4718-182.42/2/13 

 � Hauptbetriebsplan Juni 2006 
  Zulassung vom 21.03.2007, 
  (befristet bis 31.12.2008) Az.: 97/4718-182.42/5/1 

 � In Absprache mit RP Freiburg 
  Verlängerung Hauptbetriebsplan 
  (befristet bis 31.03.2009) Az.: 97/4718-182.42/5/5 

 � Hauptbetriebsplan März 2009 
  Zulassung vom 26.08.2010, 
  (befristet bis 31.03.2012) Az.:  97/4718-182.42/8/1 

 � Hauptbetriebsplan März 2013 
  Zulassung vom 20.10.2014, 
  (befristet bis 31.12.2017) Az.: 97/4718-182.42/11/8 

 � Hauptbetriebsplan-Verlängerung Dezember 2017 
  Zulassung vom 18.12.2017, 
  verlängert ab 01.01.2018 
  (Abbau befristet bis 31.12.2020) Az.: 97/4718-182.42/15/2 
  (Rekultivierung befristet bis 31.12.2022) Az.: 97/4718-182.42/15/2 

 � Wasserrechtliche Erlaubnis 2013 
  Zulassung vom 13.10.2014, 
  (befristet bis 31.12.2020) Az.: 97/4718-182.45/1/ 

 
 
 

6 Lagerstättenkundliche Verhältnisse der Erweiterungs-

fläche 

 
6.1 Geologie 

 
Die von der Lämmle Tuningen GmbH beantragte Vorhabenfläche liegt laut der ge-
ologischen Karte1 im Bereich der sogenannten Opalinuston-Formation des Mittle-
ren Juras (jmOPT), einer 95 bis 100 m mächtigen Schichtfolge des Schwäbischen 
Juras, die mit leichter Schichtneigung in Richtung Südosten einfällt. 
 

                                            
1 LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU BADEN-WÜRTTEMBERG: Geologische Karte 

GK25 Blatt 7917 Villingen-Schwenningen-Ost mit Erläuterungen (5. Aufl. 1993, Erl.: 5. Aufl. 
1993). 
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Der Opalinuston besteht aus einem feingeschichteten, dunkelgrauen bis schwar-
zen Ton und Tonstein, mit einzelnen Lagen von Toneisensteingeoden. Unterhalb 
des Mittleren Juras werden die Schichten des Unteren Juras angetroffen. 
 
6.2 Rohstoffgeologische Beurteilung und Erkundungsbohrungen 

 
Zur Beurteilung der rohstoffgeologischen Situation wurde in 2016 von Dr. Ebel & 
Co., Ingenieurgesellschaft für Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH aus Bad 
Wurzach, eine rohstoffgeologische Untersuchung der Tongrube Haldenwald 
durchgeführt (Anlage 5). 
 
Bei dieser Untersuchung wurden zuerst mit einer Datenrecherche im Bohrarchiv 
des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Abt. 9 RP Freiburg) die in 
zwei Bohrkampagnen auf der Vorhabenfläche niedergebrachten Altbohrungen er-
fasst und dokumentiert: 

- Kampagne 1965/1966: sechs Spülbohrungen Tu 1 und Tu a bis Tu e (Endteufe 
zwischen 42,1 bis 110 m) 

- Kampagne 1985: zwölf Luftspülbohrungen in zwei Reihen (200/1-6 und 300/1-
6) (Endteufe zwischen 38 bis 55 m) 

 
Die recherchierten Bohrungen erschließen den anstehenden Opalinuston. Drei tie-
fere Bohrungen (Tu 1, Tu b, Tu e) erfassen den darunter liegenden Mergel des 
Schwarzen Juras und eine Bohrung (Tu 1) erreicht den Knollenmergel der darun-
ter anstehenden Keuperschichten. 
 
Basierend auf dieser Datengrundlage wurden im Jahr 2016 zwei neue Bohrungen 
im zentralen Teil der Vorhabenfläche niedergebracht. Die jeweils 68 m tiefen Boh-
rungen B 1/16 und B 2/16 durchstoßen den Opalinuston und reichen ca. 10 m tief 
in den unterlagernden Schwarzjura-Mergel. 
 
Laut den Ergebnissen der Bohrungen wurde im oberen Bereich bis ca. 2 m u. 
GOK Auffüllung angetroffen (Bodenmaterial aus Teilrekultivierung der Tongrube). 
Darunter folgt blaugrauer, schiefriger, monotoner und kompakter Tonstein ohne 
Klüfte. Der Tonstein enthält Lagen von Toneisensteingeoden und graugelbe Mer-
gelsteinlagen sowie Schwefelkieskonkretionen und Fossilien (Wohnkammern von 
Ammoniten). Der Kalkgehalt liegt im Allgemeinen bei 3 % bis 5 %, lagenweise 
auch bei bis zu 10 %. 
 
Die Schichtuntergrenze der Opalinuston-Formation steigt von 705 m ü. NN im Os-
ten (Tu e) auf 720 m ü. NN Richtung Westen (Tu 1). An den Ansatzpunkten der 
Bohrungen B 1/16, B 2/16 wurden die Schichtuntergrenzen bei 709 m ü. NN bis 
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711 m u. NN angetroffen. Entsprechend ergeben sich Mächtigkeiten ab Gruben-
sohle von rund 50 m im Westen bis 100 m an der östlichen Abbaugrenze. 
 
Die Schichtgrenze zum unterlagernden Schwarzjura (Unterer Jura) wird durch den 
markant höheren Kalkgehalt der Schwarzjura-Mergel (> 20 %) angezeigt. Er ist 
oben als dunkelgrauer, zur Tiefe hin als hellgrauer, pyrithaltiger Tonmergel bis 
Kalkstein ausgebildet. 
 
Das Tonvorkommen reicht weit über die beantragte Abbaufläche hinaus. Der 
Opalinuston ist auf der Gemarkung weiträumig verbreitet. Im Westen endet das 
Vorkommen erst mit Auftauchen des Unteren Juras, jenseits der Autobahn A81. 
Im Südosten wird der Opalinuston von Eisensandstein (Mittlerer Jura) überlagert 
und endet daher auf einer Höhe von rund 820 m ü. NN. Zu den Seiten (nordöstlich 
und südlich angrenzend) ist das Vorkommen praktisch unbegrenzt weit ins Um-
land. 
 
Der Opalinuston ist aufgrund der bodenmechanischen Kennwerte (z.B. Fließgren-
ze, Ausrollgrenze und Plastizitätszahl) als mittelplastischer Ton (TM nach DIN 
18196) einzustufen. 
 
Die rohstoffgeologische Untersuchung der Tongrube Haldenwald von Dr. Ebel & 
Co., Ingenieurgesellschaft für Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH aus Bad 
Wurzach, liegt dem Antrag als Anlage 5 bei. 
 
 
6.3 Hydrologische und hydrogeologische Verhältnisse 

 
Die rohstoffgeologische Untersuchung der Tongrube Haldenwald von Dr. Ebel & 
Co. (2016) führt zur Hydrogeologie folgendes aus: 
 

- Wasserzutritte wurden nur in einer der Altbohrungen festgestellt (Bohrung: Tu 
1). Beim Abteufen dieser Bohrung wurden in einer Tiefe von 6 bis 8 m geringe 
Sickerwasserzutritte in einer Menge von 2 l/min festgestellt. 

- Es ist davon auszugehen, dass nur an der Basis der entfestigten Ton-
Deckschichten in Tiefen von 5 bis 10 m vereinzelt geringfügig Schichtwasser 
auftritt. Im Übrigen ist der Opalinuston grundwasserfrei. 

- Die Durchlässigkeit kf wird unterhalb einer stärker geklüfteten Auflockerungszo-
ne im oberflächennahen Bereich, die bereits abgebaut ist, mit einem Durchläs-
sigkeitsbeiwert von kf < 10-11 m/s angegeben. 

- Zur Überprüfung der Durchlässigkeit wurde im unverrohrten Bohrloch der Boh-
rung B 2/16 ein Auffüllversuch durchgeführt. Die Auswertung ergab einen 
Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 8,6 x 10-12 m/s. 
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Die detaillierten Angaben zur Hydrogeologie sind der Anlage 5 (Kapitel 6) zu ent-
nehmen. 
 
Nach Auskunft über den Daten- und Kartendienst der LUBW (2017) tangiert das 
Vorhaben kein durch Rechtsverordnung festgelegtes Wasser- oder Quellschutz-
gebiet sowie kein Überschwemmungsgebiet. Das nächstgelegene Wasserschutz-
gebiet (WSG Keckbrunnen, Biesingen, Zone III und IIIA, WSG-Nr.-Amt: 326.076) 
liegt mit seiner nördlichen Grenze etwa 3,4 km südwestlich der Planfläche. 
 
Aus den Erkenntnissen der Bohrungen kann davon ausgegangen werden, dass 
kein Schicht- oder Grundwasser freigelegt wird. 
 
 
6.4 Geochemie 

 
Zur Geochemie der Tongrube Haldenwald in Tuningen wird in der rohstoffgeologi-
schen Untersuchung von Dr. Ebel & Co. (2016) folgendes festgestellt: 
 
Die im Bereich Tuningen verbreiteten Schichten des Mittleren Juras (Opalinuston) 
und Lias (Mergel) sind charakterisiert durch merkliche Anteile an naturbedingten 
(geogenen) geochemischen Hintergrundwerten. Laut den Informationen zu 
geogenen Grundgehalten des LGRB sind insbesondere die Anreicherung an 
Schwermetallen genannt (Arsen, Chrom). 
 
Zur Untersuchung des kompletten Schadstoffinventars wurden von den 2016 nie-
dergebrachten Erkundungsbohrungen insgesamt 7 Bodenproben aus dem 
Opalinuston und 2 Bodenproben aus dem Liasmergel nach der Verwaltungsvor-
schrift Boden2 (VwV Boden) untersucht. Auffällige Parameter waren dabei BTEX 
und PAK im Feststoff sowie Arsen, Chlorid und Sulfat und im Eluat. Zusätzlich 
zeigte sich die Leitfähigkeit aufgrund der vorhandenen Chlorid- und Sulfationen 
erhöht. 
 
Im Feststoff liegt der Gehalt an BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole) im 
Bereich des Zuordnungswertes Z2. Im Eluat sind die Salze Chlorid und Sulfat er-
höht (Zuordnungswert Z1.2). Zusätzlich liegt die Leitfähigkeit im Eluat im Bereich 
des Zuordnungswertes Z1.2. Die Arsengehalte im Eluat liegen im Bereich der Zu-
ordnungswerte für Z2-Material. 
 
Gemäß der Öffnungsklausel der VwV Boden können in Gebieten mit geogen und / 
oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten für entsprechende 

                                            
2 VERWALTUNGSVORSCHRIFT DES UMWELTMINISTERIUMS BADEN-WÜRTTEMBERG FÜR DIE 

VERWERTUNG VON ALS ABFALL EINGESTUFTEM BODENMATERIAL vom 14.03.2007 



 
 

 

  
 

Lämmle Tuningen GmbH, Wilhelm-Geiger-Str. 1, 87561 Oberstdorf                             Tontagebau Haldenwald 
Antrag auf Zulassung einer Rahmenbetriebsplan-Änderung                                                             Januar 2022 

 

- 14 -

 
    Büro Dr. Michael Bliedtner                                       Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure für Rohstoffe und Umwelt 

Feststoffparameter höhere Zuordnungswerte festgelegt werden, soweit die dorti-
gen Voraussetzungen (keine nachteiligen Auswirkungen auf die Bodenfunktion in-
folge erheblicher Freisetzung von Schadstoffen oder zusätzlicher Schadstoffein-
träge) erfüllt sind und das Bodenmaterial aus solchen Gebieten stammt. Zusätzlich 
können analog auch im Eluat für einzelne Parameter entsprechend höhere Zuord-
nungswerte festgelegt werden, wenn die regionalen Grundwasserwerte erhöht 
sind.  
 
Gemäß der VwV Boden kann vereinfachend angenommen werden, dass bezogen 
auf das Eluat ein uneingeschränkter Einbau des Bodenmaterials zulässig ist, wenn 
dessen Eluatkonzentration und die Eluatkonzentrationen der regional vorkom-
menden Böden/Gesteinen in gleicher Größenordnung liegen. 
 
Abschließend werden in der rohstoffgeologischen Untersuchung aus den geo-
chemischen und hydrogeologischen Ergebnissen folgende Schlüsse gezogen: 

- Nach den Ergebnissen der Hydrogeologie besitzt der Opalinuston ein sehr ho-
hes Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen. 

- Die Tongrube Haldenwald ist als geeignet einzuschätzen, auch Material mit se-
lektiv erhöhten Gehalten von weiteren Parametern nach der VwV Boden BW 
außer den oben genannten aufzunehmen, da nachteilige Auswirkungen durch 
den Einbau im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Eignung ist für den je-
weiligen Einzelfall zu prüfen. 

 
Die detaillierten Angaben zur Geochemie sind der rohstoffgeologischen Untersu-
chung zu entnehmen, die dem Antrag als Anlage 5 beiliegt. 
 
 

7 Abbauplanung, Wiedernutzbarmachung und Re-

kultivierung 

 
7.1 Abbau 

 
Auf Grund des bereits erwähnten Planungs- und Genehmigungsvorhabens für die 
Deponie Haldenwald DK0, die unabhängig von diesem Rahmenbetriebsplanver-
fahren durchgeführt wird, ist eine Angleichung der Abbauabschnitte auf den späte-
ren Deponiebetrieb notwendig. Eine eindeutige Trennung der unter Bergrecht er-
folgenden Rohstoffgewinnung und dem Flächenmanagement der Deponie kann 
somit abschnittsgenau gewährleistet werden. Der geplante Deponiebetrieb sieht 
sowohl eine kleine als auch eine große Variante der Ausgestaltung vor. Für die 
kleine Varianten kommen die Abbauabschnitte IIa und IIb in Eingriff, die große Va-
riante bezieht dann auch den Abbauabschnitt III mit ein. Die Entscheidung, welche 
Variante realisiert werden soll, muss bis zum Ablauf der Abbauphase 3 (Anlage 
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3.3 und 4.3) gefällt werden, da sonst durch die fortschreitende Verfüllung der Ein-
griff in Abbauabschnitt III mit nicht mehr gewinnbaren Tonvorräten verbunden wä-
re. 
 

Das Abbaugebiet mit einer Fläche von ca. 98.000 m² ist in vier von West nach Ost 
aneinander anschließende Abbauabschnitte (I, IIa, IIb und III) unterteilt. Mit Aus-
nahme des Abbauabschnittes I sind die Abbauabschnitte II und III von Nord nach 
Süd in jeweils drei weitere Teilflächen (1-3; z.B. IIa-3) gegliedert.  
 

Im Rahmen der früheren Hauptbetriebspläne wurden die Abbauabschnitte I - III 
abschnittsweise genehmigt. Die Restgenehmigungsfläche in Abbauabschnitt III 
beträgt aktuell noch ca. 15.600 m². Die aufgeschlossene Mächtigkeit der anste-
henden Tonsteine liegt bei etwa 40 m. 
 

Da im Abbauabschnitt I kaum noch Rohstoffe in rentabler Menge vorhanden sind, 
wird dieser Bereich in der zuletzt festgelegten Form und Ausdehnung beibehalten. 
Die letzten vorhandenen Reserven befinden sich im Südosten und werden ab der 
Abbauphase 2 gefördert. Die Fläche des Abbauabschnittes I beträgt ca. 36.800 
m². 
 

Die Gesamtfläche des Abbauabschnittes II beträgt ca. 32.900 m². Dieser ist in die 
Teilabschnitte IIa-1 (10.340 m²), IIa-2 (5.275 m²), IIa-3 (6.860 m²), IIb-1 (4.090 m²), 
IIb-2 (2.465 m²) und IIb-3 (3.387 m²) eingeteilt. 
 
Für den Abbauabschnitt III beträgt die Gesamtfläche ca. 24.900 m². Dieser gliedert 
sich in die Teilabschnitte III-1 (8.550 m²), III-2 (6.110 m²) und III-3 (10.240 m²). 
 
Die Rohstoffgewinnung in den Abbauabschnitten II und III ist in einzelne sog. Ab-
bauphasen untergliedert, die mit dem zukünftigen Deponiebetrieb deckungsgleich 
sind. Hierdurch wird die eindeutige Trennung zwischen Abbaubetrieb und Depo-
niebetrieb und damit auch die der behördlichen Zuständigkeiten gewährleistet. 
Gleichzeitig wäre aber auch ein Abbaubetrieb mit Verfüllung und Rekultivierung al-
lein unter Bergrecht möglich, sollte die Deponie Haldenwald DK0 nicht zur Ausfüh-
rung kommen. 
 
Innerhalb der Abbauabschnittes IIa und IIb sind die Abbauphasen 1-4 geplant (An-
lage 3.1- 3.4 und 4.1- 4.4). Die Abbaufront bewegt sich hierbei in östlicher Rich-
tung und wird dann sukzessive nach Süden weiterentwickelt. Der Abbauablauf er-
folgt im Strossenbau. Die Strossen haben hierbei eine vertikale Höhe von 10 Me-
tern und eine Neigung zur Horizontalen von 45° (1:1). Die Bermen sind auf eine 
Breite von mindestens 10 Metern ausgelegt. Mit zunehmendem Vortrieb des Ab-
baus in südlicher Richtung, werden die Bermen rückgebaut und eine regelmäßige 
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Böschungsfläche mit einer Neigung von 45° auf die gesamte Abbaumächtigkeit 
hergestellt. 
Die Abbauphasen 4-6 (Anlagen 3.4- 3.6 und 4.4- 4.6) im Abbauabschnitt IIa und 
IIb zeigen den weiteren Verlauf des Abbaus und Verfüllung im Falle der kleinen 
Deponielösung.  
 
Im Falle einer Umsetzung der großen Deponielösung bei einem entsprechenden 
Rohstoffbedarf erfolgt der Abbauprozess in Abschnitt III analog zu dem in Abbau-
abschnitt II beschriebenen. Auch hier schreitet die Gewinnung von Ton in östlicher 
und nachfolgend in südlicher Richtung voran, gemäß dem in den Abbauphasen 7-
10 (Anlage 3.7- 3.10 und 4.7- 4.10) dargestellten Schema. 
 
Es ist geplant, den Opalinuston mittels Raupe und Bagger zu gewinnen. Soweit 
möglich, wird der flächenhafte Abbau durch Abschieben per Raupe umgesetzt. 
Dies betrifft in erster Linie denn Abbau auf den Bermen. Für die Entwicklung der 
Strossen kommt, auf Grund der Böschungsneigung, ein Bagger zum Einsatz. 
 
Das Abbauverfahren im Strossenbau und anschließender Herstellung einer 45°-
Böschung bietet den Vorteil, dass die Lagerstätte maximal ausgebeutet werden 
kann. Zudem schaffen die natürlichen Verwitterungsvorgänge (Regen, Frost, Son-
ne) an den offenen Flächen die Möglichkeit einer Auflockerung, die das Lösen des 
Tonsteins vereinfacht. Weiterhin wird durch den Raupenbetrieb eine gute Durch-
mischung des Rohstoffs erreicht. 
 
Der gewonnene Rohstoff wird mittels Radlader zur Aufgabestation bzw. Lagerflä-
che innerhalb der Betriebsplanfläche transportiert. 
 
Nach dem Abbau betragen die Böschungsneigungen in allen Bereichen etwa 45° 
(1:1). Sicherungsmaßnahmen gegen abstürzendes Abbaumaterial sind nicht nötig. 
Zu den Nachbargrundstücken sowie zu öffentlichen Feld- und Waldwegen wird ein 
Sicherheitsabstand von 5 m eingehalten. Spreng- oder Bohrarbeiten werden keine 
durchgeführt. 
 
 
7.2 Verfüllung / Wiedernutzbarmachung / Rekultivierung 

 
Beim Konzept der Wiedernutzbarmachung mit Rekultivierung ist nach vollständi-
gem Abbau, wie ursprünglich auch in der bisherigen Rahmenbetriebsplan-
Genehmigung vorgesehen, nur eine teilweise Verfüllung (siehe Anlagen (3.5 und 
3.6 bzw. 4.5 und 4.6 (kleine Deponie)), (3.9 und 3.10 bzw. 4.9 und 4.10 (große 
Deponie))) der in Anspruch genommenen Fläche vorgesehen. Im Falle einer vor-
zeitigen Beendigung der Abbautätigkeiten (kleine Deponie) findet eine Verfüllung 
der Abbaufläche statt, die ungefähr die Ausmaße des aktuellen Abbaustandes von 
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2021 einnimmt. Die Verfüllung wird abschnittsweise dem Abbau folgend sowohl 
mit Eigenmaterial (Abraum) als auch mit angeliefertem Bodenmaterial der Einbau-
konfigurationen Z0 und Z0* gemäß VwV Boden BW (Verwaltungsvorschrift des 
Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial 
vom 14. März 2007) vorgenommen. Die im Laufe des Abbaubetriebes entstehen-
den Böschungen mit einer Böschungsneigung von 45° (1:1) werden abschnitts-
weise zu dauerhaft standsicheren, flacheren Böschungen mit einer Neigung von 
ca. 20° (1:2,5) angefüllt. 
 
Abschließend wird die neu entstandene Geländeoberfläche mit ca. 1,70 m gut 
durchwurzelbarem Boden und mit 0,30 m Ober-/ Mutterboden abgedeckt. Auch 
dieser Auftrag wird ebenfalls standsicher, auch gegen Flächenerosion gesichert, 
ausgebildet. Ein Teil des hierfür benötigten Mutterbodens liegt derzeit im Abbau-
abschnitt III auf Halde und muss bei fortschreitenden Abbautätigkeiten in Abbau-
abschnitt III (Abbauphase 7- 10, Anlage 3.7- 3.10 und 4.7- 4.10) umgelagert wer-
den. Eine Möglichkeit hierfür ist, wie in Abbauphase 7 (3.7 und 4.7) gezeigt, eine 
temporäre Lagerung auf der Abbausohle. 
 
Die Rekultivierung erfolgt gemäß den Vorgaben, die durch den Antrag auf Wald-
umwandlung vom 2002 genehmigt wurden. Hier wurde von einer vollständigen 
Rohstoffgewinnung innerhalb der gesamten Rahmenbetriebsplanfläche ausge-
gangen. Im Falle einer frühzeitigen Beendigung der Rohstoffförderung führt diese 
Annahme jedoch zu einer Flächendiskrepanz. Das heißt, es wird weniger Fläche 
in Anspruch genommen, als durch den Antrag auf Waldumwandung genehmigt 
wurde. Die vollumfängliche Inanspruchnahme der genehmigten Flächengröße wird 
durch eine in Abbauphase 6 (Anlage 3.6 und 4.6) eingeführte Fläche für forst- und 
naturschutzrechtlichen Ausgleich sichergestellt. Somit wird gewährleistet, dass der 
Lämmle Tuningen GmbH die genehmigten Flächengrößen für eine ökologische 
Aufwertung zur Verfügung stehen. 
 
Bislang wurde eine Fläche von insgesamt ca. 16.000 m2 (innerhalb und außerhalb 
der Rahmenbetriebsplan-Fläche) wieder nutzbar gemacht, wovon bereits fast 
14.000 m2 vollständig rekultiviert sind. 
 
Für die beantragte Laufzeit des Rahmenbetriebsplanes von 25 Jahren ab Zulas-
sung werden die Arbeiten an schon vorhandenen, wiedernutzbargemachten und 
rekultivierten Flächen fortgesetzt. Die Rekultivierung der wiedernutzbargemachten 
Flächen erfolgt in Absprache mit Forst-, Landwirtschaft, Naturschutz und Gemein-
de. 
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8 Wasserhaltung 

 
Der Tagebau entwässert durch seine geneigt angelegte Abbausohle (ca. 1 % Ge-
fälle) in westliche und südwestliche Richtung in ein ca. 1.500 m² großes, etwa 
4.000 m3 fassendes Absetzbecken, das sich auf der Südwestseite des Tagebaus 
befindet. In südwestlicher Richtung schließt sich eine ca. 120 m2 große temporäre 
Feuchtfläche an das Absetzbecken an. Diese sowie der überwiegende Teil des 
Absetzbeckens befinden sich außerhalb der Rahmenbetriebsplan-Fläche (siehe 
Anlage 3). 
 
Am Fuß des Abbaubereiches wird zuströmendes Oberflächenwasser in einem 
temporären Entwässerungs-Graben gefasst und zu dem erwähnten Absetzbecken 
mit Vorklärung geführt. Bei entsprechendem Wasserstand wird das Oberflächen-
wasser vom Absetzbecken aus, über den Schacht S4, mittels Rohrleitung in den 
Weihaldengraben abgeleitet. 
 
Der Verlauf des vor dem Abbau angelegten Entwässerungs-Grabens sowie die 
Lage des Absetzbeckens mit Metallsteg, der Schacht S4 und die Ableitung in die 
Vorflut können der Anlage 3 dieses Antrages entnommen werden. Ein Antrag auf 
Wiedererteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung und Klärung von 
Oberflächenwasser im Absetzbecken auf Grundstück Lgb.Nr. 5833 sowie Ableiten 
des geklärten Wassers in den Weihaldengraben auf Grundstück Lgb.Nr. 6580 ist 
beim RP Freiburg Abt. 9 Ref. 97 eingereicht. 
 
Grundwasservorkommen werden gemäß den rohstoffgeologischen Untersuchun-
gen nicht erschlossen (siehe Anlage 5). Eine nachteilige Beeinflussung des Ab-
baus durch Quellen oder Bäche kann ausgeschlossen werden. Ebenso werden 
auch keine Quellen oder Wasserläufe durch den geplanten Abbau tangiert bzw. 
beeinflusst. 
 
 

9 Massenberechnung und Laufzeit 

 
Zur Ermittlung des noch vorhandenen Abbauvolumens und eines möglichen 
Verfüllvolumens im Tontagebau Haldenwald wurden Geländemodelle erstellt und 
Massenberechnungen durchgeführt. 
 
 
9.1 Massenberechnung Abbau Tonstein 

 
Für die Berechnung des noch vorhandenen Abbauvolumens wurde für den voll-
ständigen Abbau der genehmigten Rahmenbetriebsfläche (Abbauabschnitt II und 
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III) ein Geländemodell erstellt. Zur volumetrischen Berechnung der Massen wurde 
dieses Modell einem Geländemodell des aktuellen Abbaustandes gegenüberge-
stellt.  
 
Im Tontagebau Haldenwald ist zum aktuellen Abbaustand 2021 noch ein Volumen 
von ca. 1.050.000 m3 Opalinuston vorrätig. Bei einer jährlichen Abbaumenge von 
schätzungsweise 50.000 m³ reichen die Vorräte auf der Planfläche für voraussicht-
lich 21 Jahre. 
 
Bei einem Abbau, der sich lediglich auf die Abbauabschnitte I und II konzentriert, 
stehen noch Reserven an Opalinuston von 325.000 m³ zur Verfügung. 
 
 
9.2 Massenberechnung Verfüllung 

 
Für die Massenberechnung der Verfüllung wurde von einer Verfüllung der Abbau-
randbereiche, wie schon in der ursprünglichen Rekultivierungsplanung von 1985 
dargestellt, ausgegangen. Für diese Situation wurde ein Geländemodell erstellt, 
welches dem Geländemodell des vollständigen Abbaus der Planfläche gegen-
übergestellt wurde. 
 
Bei einer solchen Verfüllung der Abbaurandbereiche können ca. 402.000 m³ Mate-
rial eingebaut werden. Bei einer jährlichen Einbaumenge von ca. 15.000 m³, die je 
nach Anlieferungsaufkommen während der Betriebszeit auch stark schwanken 
kann, dauert die geplante Verfüllung der betroffenen Bereiche rein rechnerisch et-
wa 27 Jahren. Mit der beantragten Zulassungsdauer von 25 Jahren verbleiben 
nach Abschluss der Abbautätigkeit noch rechnerische 2 Jahre für die abschlie-
ßende Wiedernutzbarmachung und vollständige Rekultivierung. 
 
Bei einer Beschränkung des Abbaus auf die Abschnitte I und II, beträgt das Ver-
füllvolumen 329.000 m³. Mit einer Verfüllung von 15.000 m³ pro Jahr ergibt sich 
hierfür ein rechnerischer Zeitraum von 22 Jahren. Das Rekultivierungsziel wäre 
somit relativ zeitnah zum Rahmenbetriebsplanablauf zu erreichen. 
 
 
 

10 Betriebsorganisation 

 
10.1 Fahrzeuge und Maschinenpark 

 
Bei den im Tagebau eingesetzten Maschinen handelt es sich im Wesentlichen um 
eine Raupe mit Aufreißzahn und Planierschild, einen Radlader sowie um einen 
Bagger mit Fräse. Der Abtransport des Tonmaterials wird durch den Radlader ge-
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währleistet, der das Material zum Rohstofflager oder einer Rohstoffaufgabe zur 
Konditionierung des Tonsteins transportiert. In manchen Abbaubereichen, insbe-
sondere bei der Entwicklung der Strossen ist der Einsatz eines Baggers erforder-
lich. 
10.2 Wartung 

 
Eine Wartung der eingesetzten Fahrzeuge findet auf dem Betriebsgelände inner-
halb eines dafür vorgesehenen und entsprechend ausgestatteten Serviceberei-
ches statt. 
 
 
10.3 Lagerung von Schmier- und Treibstoffen 

 
Schmierstoffe werden nur in Kleinstmengen auf dem Werksgelände gelagert. Die 
Maschinen werden mittels eines mobilen Tankwagens betankt, somit wird kein 
Treibstoff auf dem Betriebsgelänge gelagert. 
 
 
10.4 Lärmschutzvorkehrungen 

 
Besondere Vorkehrungen zum Lärmschutz sind nicht erforderlich, da keine unmit-
telbare Wohnbebauung angrenzt. Die im Abbaubetrieb eingesetzten Fahrzeuge 
entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
10.5 Personal 
 
Die Arbeiten werden voraussichtlich von ein bis zwei Personen durchgeführt. Die 
verantwortliche Person im Sinne des §58 Abs. 1 BBergG (Bruchmeister) wird im 
Rahmen der Hauptbetriebspläne bestimmt und auch als verantwortliche Person 
der Bergbehörde gegenüber namhaft gemacht. 
 
 
10.6 Fachkundige Personen für die Überprüfung 

 
Die E-Anlagen werden von qualifizierten Fachfirmen gewartet. Sie werden im 
Rahmen der Hauptbetriebspläne benannt. Die Fahrzeuge werden ebenfalls ent-
sprechend Fabrikat von Fremdfirmen gewartet und geprüft. 
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10.7 Energieversorgung 

 
Der Strombezug erfolgt über einen lokalen Stromanbieter. 
 
 

11 Sicherung der Betriebsanlagen 
 
Die Betriebsanlagen sind durch eine Einzäunung (2 m hoher Maschendrahtzaun) 
und verschließbare Tore gegen unbefugtes Betreten gesichert. Entsprechende 
Warnschilder sind installiert. 
 
 
 

12 Arbeitssicherheitlicher Dienst 
 
Fragen des arbeitssicherheitlichen Dienstes und der persönlichen Sicherheitsaus-
rüstungen werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben in den Hauptbetriebsplänen 
geregelt. Hierzu gehören mindestens Kopfschutz/Helm, Warn- u. Wetterschutz-
kleidung, Arbeitshandschuhe, Augen- und Gehörschutz sowie Sicherheitsschuh-
werk. 
 
 
 

13 Verkehrliche Situation 
 
Der Abtransport des gewonnenen Rohstoffes wird, wie bisher auch, über die be-
stehenden Verkehrswege erfolgen. Eine Durchfahrt durch Tuningen erfolgt nicht. 
Die Anlieferung von Verfüllmaterial zur Rekultivierung wird ebenso wie die Abfuhr 
bewerkstelligt. 
 
Das Betriebsgelände ist über die etwa 1200 m lange Straße „Haldenwald“ bzw. 
„Vor dem Haldenwald“ an die Kreisstraße K5711 am Ostrand Tuningens ange-
bunden. Über die 1250 m entfernte und an die K5711 angebundene, östlich ver-
laufende B523 gelangt man in nord-westlicher Richtung zur A81-Auffahrt Nr. 36 / 
Tuningen (siehe Anlage 1).  
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14 Faunistisches Gutachten  

 
Das Planungsbüro 365° freiraum + umwelt, Überlingen erstellte im Oktober 2021 
ein aktualisiertes faunistisches Gutachten für die Tongrube Liapor in Tuningen 
(Lämmle Recycling GmbH) mit faunistischer Bestandsaufnahme, Artenschutz-
rechtlicher Prüfung (§ 44 BNatSchG), Einschätzung der NATURA 2000 - Verträg-
lichkeit (NATURA 2000 - Vorprüfung, § 38 BNatSchG) und Einschätzung der Ein-
griffe in Fauna, Biotope und Biotopverbunde (§§ 14, 15, 21 und 30 BNatSchG).  
 
Im Folgenden sind die Ergebnisse dieses faunistischen Gutachtens zusammenge-
fasst dargestellt, welches auf dem früheren Gutachten 2015 mit Erhebungen der 
Jahre 2013 bis 2015 aufbaut. Auf die detaillierten Berichte der jeweiligen faunisti-
schen Untersuchungen wird verwiesen, diese liegen dem Antrag als Anlage 6 und 
7 bei. 
 
Die aktuellen Geländebegehungen und Bestandsaufnahmen wurden von April bis 
September 2020 durchgeführt. In Absprache mit der Naturschutzbehörde lag der 
Fokus auf den bei diesem Standort artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen 
Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien. Die Artengruppen der Libellen, 
Tagfalter und Widderchen wurden ebenfalls untersucht. Zur Erfassung von Fle-
dermäusen wurde im Mai 2020 in zehn Nächten die Ultraschall-Aktivität an zwei 
attraktiven Standorten aufgezeichnet. Ergänzend zu den Untersuchungen (Amphi-
bien) aus 2013 – 2015 wurden im Jahr 2020 im größeren Gewässer fünf Reusen 
ausgebracht. 
 
 
14.1 Faunistische Bestandsaufnahme 

 

Zusammenfassend wurde bei der faunistischen Bestandaufnahme folgende Fauna 
im Plangebiet angetroffen, die detaillierte Beschreibung der Methodik und Ergeb-
nisse liegt dem Antrag in Anlage 6 (Kapitel 5.6) bei. 
 

Vögel 

Bei den Begehungen wurden im Untersuchungsgebiet 36 Vogelarten beobachtet. 
Davon sind 21 Brutvögel innerhalb des engeren Grubengeländes, 12 Arten brüten 
vermutlich im angrenzenden Wald; die übrigen 3 Arten sind wohl nur Nahrungs-
gäste.  

Bewertung:  Das Gebiet hat für die Vogelwelt insgesamt eine lokale arten-
schutzrelevante Bedeutung. 

Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Artengruppe der Vögel zu vermeiden: 
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- Entwicklung von Ersatzhabitaten auf den südlich an die Waldränder angren-
zenden Flächen 

- Entwicklung von Ersatzhabitaten im Westen des Untersuchungsgebietes so-
wie Umwandlung von Wald in z.B. Magerrasen mit Sukzessions-Gebüsch-
Inseln 

- Rodung von Gehölzen im Winter 

- Es wird empfohlen im Rahmen der Eingriffsregelung weitere Maßnahmen zur 
Förderung der betroffenen Vogelarten durchzuführen. 

 
Fledermäuse 

Im engeren Untersuchungsgebiet der Tongrube Liapor wurden nur geringe Fle-
dermausaktivitäten aufgezeichnet. Von den wenigen (etwa 260, verteilt auf 10 
Nächte) registrierten Fledermausflügen stammten nur zwei aus der Gattung 
Myotis, zu der auch das streng geschützte Große Mausohr gehört. 

Der Erfassungszeitraum im Mai 2020 lag in einer Zeit, in der die Fledermäuse üb-
licherweise sehr aktiv sind. An allen zehn Registrierungsnächten und an beiden 
Standorten wurden jagende Fledermäuse beobachtet. Die Gesamtzahlen nach-
gewiesener Durchflüge waren allerdings gering und weisen auf eine geringe Dich-
te jagender oder das Gebiet durchstreifender Individuen hin.  

Bewertung: Das Gebiet hat für Fledermäuse eine untergeordnete 
Bedeutung. 

Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Artengruppe der Fledermäuse zu vermeiden: 

- Die Beleuchtung wird auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindest-
maß reduziert werden, es werden „insektenfreundliche" LED-Leuchten im Au-
ßenbereich verwendet 

- Rodung der Gehölze während der Wintermonate. 
 
Haselmaus 

Bei der gezielten Nachsuche mit künstlichen Nisthilfen (nest tubes) wurde 2020 
das Vorkommen der streng geschützten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 
am Nordrand der Grube nachgewiesen. 

Bewertung:  Das Vorkommen muss bei der Erhaltung der bestehenden und der 
Gestaltung künftiger Waldränder im Randbereich der Grube, vor 
allem auf der Nordseite, berücksichtigt werden. Da die Art am Bo-
den überwintert, sollten hier in den Waldrandbereichen zwischen 
Anfang November und Ende März keine großflächigen Störungen 
der Bodenoberflächen vorgenommen werden. 
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Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Haselmaus zu vermeiden: 

- Hinsichtlich der geschützten Haselmaus müssen bei Verlust von Fortpflan-
zungs-Habitaten und Ruhestätten Ersatzgehölzpflanzungen im Bereich des 
Waldrandes vorgenommen werden. 

- Zwischen November und März dürfen keine größerflächigen Störungen der 
Bodenoberfläche vorgenommen werden. 

 
Reptilien 

Im Untersuchungsgebiet wurden drei Reptilienarten nachgewiesen. Neben der 
schon 2013 und 2015 dokumentierten Bergeidechse wurde ein Exemplar einer 
Blindschleiche und eine Zauneidechse beobachtet. Die Blindschleiche dürfte im 
Gebiet häufiger sein als der Einzelfund vermuten lässt, wohingegen gezielte 
Nachsuchen nach Jungtieren der streng geschützten Zauneidechse erfolglos blie-
ben und ein Bestand einer fortpflanzungsfähigen Population ausgeschlossen wer-
den kann. 

Bewertung:  Das Gebiet hat für Reptilien nur eine untergeordnete Bedeutung. 
 
Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Artengruppe der Reptilien zu vermeiden: 

- Hinsichtlich der streng geschützten Bergeidechse müssen Maßnahmen zur 
Förderung auf den südlich an die Waldränder angrenzenden Flächen und im 
Westen des Untersuchungsgebietes in Form von Totholzhaufen und Saum-
strukturen umgesetzt werden. 

 
Amphibien 

Im engeren Untersuchungsgebiet wurden vier Amphibienarten gefunden: Gras-
frosch, Wasserfrosch, Erdkröte und Bergmolch. Die Grube weist nur wenige klei-
ne, überwiegend sommertrockene Gewässer auf; die Amphibienvorkommen be-
schränken sich deshalb auf wenige anspruchslose Arten, alle in geringer Dichte.  

Bewertung: Das Gebiet hat für Amphibien eine untergeordnete Bedeutung. 
 

Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Artengruppe der Amphibien zu vermeiden: 

- Die in den Kleingewässern der Tongrube vorkommenden Amphibien können 
durch die Neuanlage von Kleingewässern in den südlichen Übergangsberei-
chen gefördert werden. 
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Tagfalter und Widderchen 

Von den 2013-2015 festgestellten 28 Tagfalterarten wurden 2020 die meisten Ar-
ten wiedergefunden, darunter alle Arten der Roten Liste und der Vorwarnliste. Neu 
hinzugekommen ist der in Baden- Württemberg seltene und gefährdete Trauer-
mantel (Nymphalis antiopa). 

Bewertung: Das Gebiet ist für Tagfalter und Widderchen als lokal bedeutsame, 
artenschutzrelevante Fläche einzustufen. 

Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Artengruppe der Tagfalter und Widderchen zu 
vermeiden: 

- durch Pflegemahd und das Abschieben von Oberboden kann die 
Habitatqualität für vorkommende Tagfalterarten und Widderchen optimiert und 
damit Habitatverluste kompensiert werden. 

 
Libellen 

In der Grube wurden die meisten der in 2013-2015 festgestellten 14 Libellenarten 
erneut nachgewiesen. Streng geschützte Arten oder Arten der FFH-Anhänge wur-
den nicht gefunden und sind im Gebiet auch nicht zu erwarten.  

Bewertung:  Das Gebiet hat für Libellen nur eine untergeordnete Bedeutung. 

Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen und Verbotstatbestände für die Artengruppe der Libellen zu vermeiden: 

- Die in den Kleingewässern der Tongrube vorkommenden Libellen können 
durch die Neuanlage von Kleingewässern in den südlichen Übergangsberei-
chen gefördert werden. 

 
Wildbiene 

Bei einer Relevanzbegehung wurden keine bemerkenswerten Arten erfasst. Die 
vorhandene Höhenlage von ca. 800 m ü. NN macht eine Ansiedlung der meisten 
Wildbienen-Arten auch unwahrscheinlich. 

Bewertung:  Das Gebiet hat für Wildbienen somit keine Bedeutung. 
 
 
Im engeren Untersuchungsgebiet sind keine weiteren streng geschützten Arten zu 
erwarten. Systematische Untersuchungen von weiteren Tiergruppen (z.B. aus der 
Gruppe der Insekten, Spinnen) wurden nicht durchgeführt. Eine 
Relevanzbegehung der Wildbienen erbrachte keine Nachweise bemerkenswerter 
Arten. Für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphi-
bien, Libellen, Haselmaus, Tagfalter und Widderchen sowie für sonstige streng 
geschützte Arten können erhebliche Beeinträchtigungen durch eine weitere bauli-
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chen Entwicklung der Tongrube unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Mini-
mierungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
 
 
14.2 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 
Es ist nicht zu erwarten, dass durch bauliche Entwicklungen in der Tongrube die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der 
Vogelschutzrichtlinie eintreten, sofern die aufgeführten Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen Berücksichtigung finden. Ein Ausnahme-
verfahren gem. §45 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
 
 
14.3 NATURA 2000-Vorprüfung 

 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des angrenzen-
den NATURA 2000-Gebietes (Vogelschutzgebiet „Baar") durch das Vorhaben ist 
ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
 
14.4 Einschätzung der Eingriffe in Fauna und Biotope 

 
Durch das Vorhaben werden keine naturschutzfachlich besonders hochwertigen 
Lebensräume in Anspruch genommen. Der Eingriff in die betroffenen Biotoptypen 
ist kompensierbar. 
 
Zusammenfassend wird vom Planungsbüro 365° freiraum + umwelt festgestellt, 
dass sich zur 2015 abgegebenen Einschätzung des Grubengeländes auch bei den 
aktuellen Erhebungen im Jahr 2020 nichts Grundlegendes geändert hat. Die Er-
gebnisse von 2015 gelten nach wie vor, es wurden nur wenige Änderungen im 
Gelände festgestellt. 
 
 

15 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 

 
Das Planungsbüro 365° freiraum + umwelt, Überlingen erstellte im Dezember 
2021 ergänzend zum faunistischen Gutachten einen Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (LBP) für den Abbau und die Errichtung der Deponie Haldenwald DK0 
in der Tongrube Liapor in Tuningen (Lämmle Recycling GmbH) mit einer allgemei-
nen Bestandsaufnahme und -Bewertung des Vorhabengebiets, Ermittlung der zu 
erwartenden Beeinträchtigungen von Schutzgütern, Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung sowie Aufzeigen von Ausgleichs- und Kompensations-
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maßnahmen. Im Folgenden sind die Ergebnisse des LBP zusammengefasst dar-
gestellt. Der detaillierte Bericht liegt diesem Antrag als Anlage 8 bei. 
 
 
15.1 Allgemeine Bestandserfassung 

 
Geologie und Boden 

Das Vorhabengebiet ist dem untergliederten Mitteljura zugehörig. Die anzutreffen-
den Bodenarten sind überwiegen Pseudogley und Pelosole. Im Rahmen des bis-
herigen Tonabbaus am Standort Haldenwald fand ein beträchtlicher Bodenabtrag 
statt, weshalb das obere natürliche Bodengefüge in vielen Bereichen nicht mehr 
vorhanden ist. Im Bereich der Wege und baulichen Anlagen ist der Boden versie-
gelt.  
 
Es liegen keine Bodenschätzungswerte vor, da es sich bei dem Vorhabengebiet 
um ein Tonabbaugebiet handelt. Für die Eingriffsbilanzierung wurden die Boden-
funktionen bewertet (s. LBP, S. 16, Tabelle 2). Den vorliegenden Böden kommt 
insgesamt eine sehr geringe Bedeutung (Bewertungsstufe 0-1) den unterschiedli-
chen Bodenfunktionen (Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für 
Schadstoffe, Natürliche Bodenfruchtbarkeit und Standort für natürliche Vegetation) 
betreffend zu. 
 
Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

In Kapitel 6.3 wird das Grundwasservorkommen im Vorhabengebiet ausführlich 
beschrieben. Es liegt eine eher geringe Bedeutung für die Grundwasserneubil-
dung vor, jedoch ist die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen, aufgrund 
der geringmächtigen Bodenüberdeckung, erhöht. 
 
Es sind zwei Oberflächengewässer in der unmittelbaren Umgebung des Vorha-
bens zu verzeichnen. Der Weihaldengraben unterquert die Vorhabenfläche von 
West nach Ost und stellt ein Gewässer mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung (II. 
Ordnung) dar. Das Stillgewässer im Bereich des Vorhabens ist von ökologischer 
Bedeutung, da es auch von besonders geschützten Arten als Laichplatz genutzt 
wird. 
 
Klima und Luft 

Im Vorhabengebiet liegt die Jahresdurchschnittstemperatur bei 6,9 °C und die 
jährliche Niederschlagsmenge beträgt 757 mm, was als gemäßigt und 
niederschlagslastig anzusehen ist. Aufgrund der Vorbelastungen (A 81, K 5711, 
Gewerbegebiet) aus der unmittelbaren Umgebung, wird die Empfindlichkeit des 
lokalen Klimas im Vorhabengebiet als gering eingestuft. 
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Pflanzen, Biotope, Biologische Vielfalt 

Das Plangebiet liegt im Haldenwald und ist somit von forstlich genutzten Waldge-
bieten, Sukzessionswaldstadien und Ruderalvegetation umgeben bzw. besiedelt, 
deren Biotopstrukturen nach dem Datenschlüssel der LUBW3 erfasst sind. Eine 
detaillierte Aufzählung des Bestandes ist unter Kapitel 5.5 der Anlage 8 zu finden. 
Die Pionier- und Ruderalvegetation im Vorhabengebiet ist ökologisch geringwerti-
ger einzuschätzen.  
 
Fauna 

Die ausführliche Faunistische Bestandsaufnahme ist im vorherigen Kapitel 14 be-
handelt. 
 
Landschaft 

Das Vorhabengebiet ist zu allen Seiten eingegrünt und sichtabgeschirmt. Durch 
den Tonabbau wurde die Landschaft im Vorhabengebiet stark anthropogen ge-
prägt und stellt für die Naherholung auch aufgrund rechtlicher Festsetzungen kei-
ne Bedeutung dar. Das Untersuchungsgebiet ist durch die A 81, K 5711 und die 
Indusriebrache des Liapor-Werkes stark vorbelastet und besitzt deshalb hinsicht-
lich des Landschaftsbildes eine geringe Bedeutung. 
 
 
15.2 Beeinträchtigung der Schutzgüter 

 
Die Beeinträchtigungen der Schutzgüter wurden separat als baubedingte, anla-
genbedingte und betriebsbedingte Auswirkungen ermittelt und deren Erheblichkeit 
eingestuft. Im Folgenden werden die jeweiligen Beeinträchtigungen zusammenge-
fasst dargestellt. Eine detaillierte Auflistung ist in Kapitel 6.1 der Anlage 8 beige-
fügt.  
 
Schutzgut Boden 

Die Bodenfunktionen im Vorhabengebiet werden durch Bodenverdichtung (Bau-
maschineneinsatz), Überformung (Anlagenbau) und Bodenverschmutzung (Rei-
fenabrieb, Abgase und Taumittel) gering bis mittel beeinträchtigt. 
 
Schutzgut Wasser 

Für das Oberflächen- und Grundwasser ist während den baulichen Tätigkeiten, bei 
einer sachgerechten Handhabung und Wartung der Maschinen, mit keinen erheb-
lichen Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag zu rechnen. Von den Anlagen 
geht überdies kein Schmutz- oder Sickerwasser aus, welches das Oberflächen- 
und Grundwasser beeinträchtigen würde.  

                                            
3 LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG 
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Schutzgut Klima 

Die weitere Überprägung und Umformung des Vorhabengebiets sowie Kfz-
bedingte Emissionen werden als nicht erheblich für das lokale Klima eingestuft. 
 
Schutzgut Pflanzen/ Biotope/ Biologische Vielfalt 

Der bau- und anlagenbedingte (vorübergehend) Lebensraumverlust von Biotopty-
pen sowie der betriebsbedingte Schadstoffeintrag (Emissionen) werden mittel bis 
gering eingestuft.  
 
Schutzgut Tiere 

Die Lebensstätten mehrerer Tierarten werden erheblich durch das Vorhaben be-
einträchtigt und müssen minimiert bzw. kompensiert werden. Die Beeinträchtigung 
der Tiere durch das Vorhaben ist in der Artenschutzrechtlichen Prüfung (s. Anlage 
7: Faunistisches Gutachten) detailliert beschrieben. 
 
Schutzgut Landschaft 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes auf dem Vorhabengebiet sind durch 
Baustellenmaschinen, Erdmieten und temporärer Verlust der Vegetation als nicht 
erheblich einzuordnen. 
 
 
15.3 Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen 

 
Durch das Naturschutzgesetz (BNatSchG) ist der Verursacher des Eingriffs ver-
pflichtet vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen sowie unvermeidbare er-
hebliche Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Folgende Vermeidungsmaßnah-
men werden durchgeführt bzw. eingehalten. 
 

- Bauzeitenbeschränkung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände 

- Aufhängen von Fledermauskästen 
- Teilerhalt des Tümpels (Stillgewässer) 
- Teilerhalt des (Weiden-) Sukzessionswaldbestandes  

 
Die genannten Vermeidungsmaßnahmen sind im faunistischen Gutachten in Kapi-
tel 7 und in den Maßnahmenblättern (Kapitel 11) des LBP detailliert erläutert. 
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15.4 Kompensationsbedarf 

 
Für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/ Biotope/ Biologische Vielfalt verbleiben 
nach den Vermeidungsmaßnahmen unvermeidbare Beeinträchtigungen. 
 
Für das Schutzgut Boden wurde ein Überschuss von 26.747 Ökopunkte und für 
das  Schutzgut Pflanzen/ Biotope/ Biologische Vielfalt ein Defizit von -34.566 Öko-
punkte ermittelt. Das Gesamt-Kompensationsdefizit liegt somit bei -7.819 Öko-
punkten, welches durch den Kompensationsüberschuss (9.300 ÖP, Stand Dez. 
2021) des Bebauungsplans Sondergebiet „Recyclinganlage Haldenwald“ ausge-
glichen werden soll. 
 
 
15.5 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 

 
Folgende Maßnahmen werden für die Flächen(rück-)Gewinnung an Lebensraum 
durchgeführt, um die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu vermeiden 
(CEF-Maßnahmen) bzw. auszugleichen. Die Maßnahmen werden alle auf dem 
Vorhabengebiet (Flst.Nr. 5833) umgesetzt. 
 

- Anlegen eines Absetzbeckens (Stillgewässer) 
 

- Entwicklung eines Sukzessionswaldes 
 

- Entwicklung einer (vorgelagerten) Saumvegetation 
 

- Anlegen einer Vorwaldvegetation (Feldhecke) (Zielart: Haselmaus und Rep-
tilien) 
 

- Entwicklung eines Sukzessionswaldes mit Pioniergehölzen (Hauptwald) 
 

- Entwicklung einer ausdauernden Ruderalvegetation (Zielart: Reptilien, Tag-
falter und Widderchen) 

 
- Umsiedelung von Haselmäusen in geeignete Ersatzhabitat (CEF-

Maßnahme) 
 

- Offener Aufschluss (Geotop) 
 

Die einzelnen Maßnahmen sind in Kapitel 9 und Kapitel 11 (Maßnahmenblätter) 
detailliert beschrieben 
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1. Vorgang und Veranlassung 

Die Wilhelm Geiger GmbH & Co.KG hat die Dr. Ebel & Co. Ingenieurgesellschaft mbH beauf-

tragt, die rohstoffgeologischen Verhältnisse im Bereich der Tongrube Haldenwald (ehem. Ton-

grube Blähtonwerk Liapor) in Tuningen zu untersuchen. 

Die Untersuchung erfolgte schrittweise. In einer ersten Phase wurde eine Datenrecherche 

durchgeführt, auf deren Grundlage der Untersuchungsumfang der zweiten Phase (2 Bohrungen 

B1/16 und B2/16 und 9 Analysen ausgewählter Bodenproben) festgelegt wurde. 

Die Ergebnisse sind im vorliegenden Bericht zusammengefasst. 

2. Datenerhebung 

Die erhobenen Daten sind in den Unterlagen aufgelistet.  

Die topographischen Grundlagen stammen vom 

 Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg (aktuelle topographische Karte und Flurkarte), 

 Landkartenarchiv Michael Ritz (historische Karte) sowie vom 

 Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg (digitales 

Geländemodell)  

Die geologischen Informationen (Bohrungen, Geotop) wurden im 

 Bohrarchiv des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungs-

präsidium Freiburg 

erhoben. Danach gab es zwei Bohrkampagnen: 

 1965/1966 sechs Spülbohrungen Tu 1 und Tu a bis Tu e im Auftrag der Portland-Zement-

werke Heidelberg AG 

 1985 zehn Luftbohrungen in zwei Reihen (200/1-5 und 300/1-5) 

3. Geografische Situation 

Tuningen liegt im Naturraum Baar und gehört zur Verwaltungsgemeinschaft der 15 km nord-

westlich gelegenen Kreisstadt Villingen-Schwenningen. Die Tongrube befindet sich südöstlich 

von Tuningen jenseits der Autobahn A81. Geomorphologisch liegt es am Westrand des 

Haldenwalds.  

Die Abbaufläche der Tongrube umfasst die Flurstücke 5829 bis 5831 sowie 5833 der Gemar-

kung Tuningen, Gewann Halden (Anlage 1.3). Die Sohle des Abbaus liegt auf einer Höhe von 

rund 765 m.NN. Nach Westen  Richtung Tuningen  fällt das Gelände flach um 5 m auf rund 

760 m ü.NN ab. Östlich steigt die Grubensohle an der östlichen Grubenböschung um 40 m zur 

Verebnungsfläche auf einer Höhe von ca. 805 m ü.NN an. Richtung Südosten setzt sich der 
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Anstieg bis zum Hochpunkt des Haldenwalds um weitere 50 m auf 855 m ü.NN fort. Unmittel-

bar südlich der Tongrube entwässert der Weihaldengraben Schicht- und Quellwasseraustritte. 

Die historische Karte von 1936 zeigt, dass die Tongrube in einer ehemaligen Ost-West verlau-

fenden Geländerippe des Haldenwalds angelegt wurde (Anlage 1.4). Beginnend von dem Ur-

sprungsgelände (765 m ü.NN) stieg die Geländerippe gleichmäßig bis zur heutigen Bö-

schungsunterkante auf die rund 800 m ü.NN hoch gelegene Verebnungsfläche an. 

Die Verschneidung der beiden vermaschten Geländemodelle (historisch/bestehend) ergibt, 

dass die derzeitigen Geländehöhen der Tongrube bis zu max. 40 m - entlang der Böschungs-

unterkante  tiefer liegen (Anlage 1.6). Durch numerische Integration nach der Simpsonregel 

und der Trapezregel ergibt sich ein Massendefizit von 1,5 Mio m3.  

4. Geologie (s. Anl. 1.2) 

Das Kernland des Naturraums Baar bilden im Westen (außerhalb des Kartenausschnitts) die 

Kalk- und Dolomitgesteine des Muschelkalks, welche die nur |eicht kuppige Baarmulde prägen. 

Östlich schließt sich das von den Gesteinsschichten des Keupers geprägte Hügelland an. Die 

Keuperschichten setzen sich weiter nach Osten in die Senke der Riedbaar bei Villingen-

Schwenningen und auch Tuningen fort. 

Im Osten der Riedbaar beginnt mit dem Anstieg der Liasschichten (Schwarzjura) das Albvor-

land. Die Bereiche des Schwarzjura sind durch tiefgründige Lehmböden gekennzeichnet, die 

überwiegend ackerbaulich genutzt werden. Die darüber liegenden Schichten des Dogger 

(Braunjura, Opalinuston) sind im Bereich der Tongrube Haldenwald großflächig vertreten. Die 

Hänge des Braunjura werden charakteristischerweise von Albbächen zerteilt. Hier herrscht 

Wiesen- und Waldnutzung vor. Daran schließt sich  ebenfalls außerhalb des Kartenaus-

schnitts  die Baaralb an, die mit ihren weißen Malmkalken und dem aufragenden, bewaldeten 

Albtrauf eine markante Stufe in der Landschaft bildet. 

Die Talböden werden durch sandige und von Hangschutt durchsetzte Lehme gebildet und sind 

überwiegend ackerbaulich genutzt.  

Die recherchierten Bohrungen im Bereich der Tongrube Haldenwald erschließen den anste-

henden Dogger-Opalinuston (s. Beilagen). Drei tiefere Bohrungen (Tu 1, Tu b, Tu e) erfassen 

den darunter liegenden Liasmergel. Eine Bohrung (Tu 1) erreicht den Knollenmergel der  Keu-

perschichten. 

Die, im Juli 2016 ergänzend abgeteuften, 68 m tiefen Bohrungen B 1/16 und B 2/16 durchsto-

ßen den Dogger-Opalinuston und reichen bis ca. 10 m in den Lias-Mergel. 

Der Opalinuston ist im Bereich der unverritzten Oberfläche im Mittel etwa 5 m tief, im Einzelfall 

bis 11 m zu halbfesten Lehm und Ton entfestigt. Innerhalb der Tongrube wurde im Zuge der 

Teilrekultivierung Bodenmaterial (vermutlich hauptsächlich Abraum) unterschiedlicher Mächtig-

keit aufgefüllt  am Ansatzpunkt der Bohrung B 1/16 z.B. rund 2 m. Darunter folgt  als Aus-

gangsgestein für die ehemalige Blähtonproduktion  blaugrauer, schiefriger Tonstein. Die Ka-

merabefahrungen zeigen, dass es sich um ein monotones und kompaktes Tonsteinpaket ohne 

Klüfte handelt. Er enthält Lagen von Toneisensteingeoden und graugelben Mergelsteinlagen. 
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Weiterhin sind Schwefelkieskonkretionen und Wohnkammern von Ammoniten (Leioceras 

opalinum) zu finden. Der Kalkgehalt liegt im Allgemeinen bei 3 % - 5 %, lagenweise auch bei 

bis zu 10 %. Die Schichtuntergrenze steigt von 705 m ü.NN im Osten (Tu e) auf 720 m ü.NN 

Richtung Westen (Tu 1) an (Anlagen 1.7 und 2). Innerhalb der Tongrube weist die Dogger-

Unterkante offensichtlich ein Relief auf. An den Ansatzpunkten der Bohrungen B 1/16, B 2/16 

wurden die Schichtuntergrenzen bei 709 m ü.NN bis 711 m u.NN angetroffen. Entsprechend 

ergeben sich Mächtigkeiten von rund 50 m (Grubensohle) bis 100 m (östliche Abbaugrenze) 

(Anlage 1.8). 

Die Schichtgrenze zu dem darunterliegenden Schwarzjura wird durch den markant höheren 

Kalkgehalt des Liasmergel (>20 %) angezeigt. Er ist als zuoberst dunkelgrauer, zur Tiefe hell-

grauer pyrithaltiger Tonmergel bis Kalkstein ausgebildet. 

Schließlich folgt in einer Tiefe von über 100 m (ca. 660 m ü.NN) der rötlich gefärbte Knollen-

mergel (Keuper). 

5. Geochemie 

Die im Bereich Tuningen verbreiteten Schichten des Doggers (Opalinuston) und Lias (Mergel) 

sind charakterisiert durch merkliche Anteile an naturbedingten (geogenen) geochemischen Hin-

tergrundwerten. In der Literatur wird insbesondere die Anreicherung an Schwermetallen ge-

nannt.  

In den Informationen zu geogenen Grundgehalte des LGRB [U5] werden folgende Angaben zu 

einzelnen Schadstoffen gemacht: 

Tabelle 1: Statistische Kennwerte für einige Schadstoffe aus U5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geochemische Einheit
Anzahl der
Proben [n]

Minimum Maximum Mittelwert Std. Abw. P 90
Zuordnung

P 90 nach VwV 
[U7]

Arsen (As) in mg/kg

Mitteljura *1 19 2 81 22 23 50 Z2

Unterjura *2 24 9 32 16 5,1 22 Z1.2

Chrom (Cr) in mg/kg

Mitteljura *1 124 13 210 115 34 140 Z1.2

Unterjura *2 125 64 153 116 19 137 Z1.2

Kupfer (Cu) in mg/kg

Mitteljura *1 31 5 40 15 9,9 26 Z0

Unterjura *2 24 27 95 38 19 63 Z0*

Nickel (Ni) in mg/kg

Mitteljura *1 124 5 109 50 19 67 Z0

Unterjura *2 125 50 94 65 7,1 74 Z0*

Blei (Pb) in mg/kg

Mitteljura *1 114 3 39 27 8,4 35 Z0

Unterjura *2 125 17 89 30 8,7 37 Z0

Zink (Zn) in mg/kg

Mitteljura *1 114 6 186 100 35 130 Z0

Unterjura *2 125 74 208 116 23 149 Z0
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Da gemäß [U5] der 90. Perzentilwert als Obergrenze des als sicher geltenden Hintergrundwer-

tes gilt wurden in der Tabelle die jeweiligen Zuordnungen in Z-Klassen der VwV [U7] für den 90. 

Perzentilwert mit aufgenommen. 

Danach sind die Gehalte im Liasmergel für Kupfer und Nickel etwas höher als im Mitteljura 

(Opalinuston) und überschreiten den Z0-Wert leicht. Die Gehalte an Arsen und Chrom sind 

deutlich erhöht und liegen mindestens Bereich der Zuordnungswerte für Z1.2-Material. Der Ar-

sengehalt im Mitteljura liegt im Bereich der Zuordnungswerte für Z2-Material. 

Da die beschriebenen geogenen Hintergrundgehalte lediglich auf Schwermetalluntersuchungen 

im Feststoff beruhen ist anzunehmen, dass noch weitere, hier nicht genannte Parameter nach 

VwV ähnlich hohes Niveau aufweisen. 

Zur Untersuchung des kompletten Schadstoffinventars (nach VwV) wurden insgesamt 7 Bo-

denproben aus dem Opalinuston und 2 Bodenproben aus dem Liasmergel auf den Parameter-

umfang der Verwaltungsvorschrift [U7] untersucht. 

In der Anlage 3 werden die analysierten Schadstoffgehalte den Zuordnungswerten der VwV 

[U7] gegenübergestellt. 

Auffällige Parameter sind BTEX und PAK im Feststoff sowie Arsen, Chlorid und Sulfat und im 

Eluat. Zusätzlich ist die Leitfähigkeit aufgrund der vorhandenen Chlorid- und Sulfationen erhöht. 

In der folgenden Tabelle werden die auffälligen Parameter der 9 untersuchten Laborproben 

dargestellt und statistisch ausgewertet. 

Tabelle 2: Statistische Auswertung der auffälligen Schadstoffe 

 

 

 

 

 

 

Im Feststoff liegt der Gehalt an BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole) im Bereich des 

Zuordnungswertes Z2. Im Eluat sind die Salze Chlorid und Sulfat erhöht (Zuordnungswert 

Z1.2). Zusätzlich liegt die Leitfähigkeit im Eluat im Bereich des Zuordnungswertes Z1.2. Die Ar-

sengehalte im Eluat liegen im Bereich der Zuordnungswerte für Z2-Material. 

 

Beurteilung der Schadstoffparameter für die Grubenverfüllung auf Grundlage der Öff-

nungsklausel der VwV [U7] 

Gemäß der Öffnungsklausel der Verwaltungsvorschrift [U7] können in Gebieten mit geogen 

und / oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten für entsprechende Fest-

stoffparameter höhere Zuordnungswerte festgelegt werden, soweit die dortigen Voraussetzun-
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gen (keine nachteiligen Auswirkungen auf die Bodenfunktion infolge erheblicher Freisetzung 

von Schadstoffen oder zusätzlicher Schadstoffeinträge) erfüllt sind und das Bodenmaterial aus 

solchen Gebieten stammt. Zusätzlich können analog auch im Eluat für einzelne Parameter ent-

sprechend höhere Zuordnungswerte festgelegt werden, wenn die regionalen Grundwasserwer-

te erhöht sind. Hinsichtlich der Sulfatwerte kann Abb. 6-1 der VwV [U7] zur Orientierung heran-

gezogen werden (siehe Schadstoffe Chlorid und Sulfat.). Gemäß VwV [U7] kann vereinfachend 

angenommen werden, dass  bezogen auf das Eluat  ein uneingeschränkter Einbau des Bo-

denmaterials zulässig ist, wenn dessen Eluatkonzentrationen und die Eluatkonzentrationen der 

regional vorkommenden Böden/Gesteinen in gleicher Größenordnung liegen. 

BTEX 

BTEX wurde in allen Laborproben mit Gehalten zwischen 0,14 mg/kg und 1,8 mg/kg analysiert. 

Analysiert wurden Proben, die mittels Schneckenbohrung gewonnen wurden. Bei den unter-

suchten Bodenproben lagen die Gehalte an BTEX in ähnlicher Größenordnung. Zusätzlich 

wurde eine Bodenprobe mittels Bohrlochprobennehmer entnommen (Probe TU 14m B-2/16 

(Hand)). Auch in dieser Probe wurden BTEX-Gehalte von 1,3 mg/kg ermittelt. Aus gutachterli-

cher Sicht besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die BETX-Gehalte natürlichen Ur-

sprungs und nicht bohrtechnisch bedingt sind. Bei den untersuchten Gesteinsformationen han-

delt es sich um organische Tongesteine, die als Muttergestein für Erdöl und Erdgas zu be-

zeichnen sind. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass durch die Abspaltung bzw. Aufspal-

tung des organischen Materials u.a. BTEX entstand.  

Chlorid und Sulfat 

Der 90. Perzentilwert wurde anhand der 9 untersuchten Laborproben mit P 90Chlorid = 38,78 mg/l 

und P 90Sulfat = 62,77 mg/l bestimmt. 

Aufgrund der erhöhten geogenen Vorbelastung mit Chlorid und Sulfat ist eine Verwertung von 

Bodenaushub als Auffüllmaterial gemäß der Verwaltungsvorschrift [U7] bis zu einem Chlo-

ridgehalt von 50 mg/l und einem Sulfatgehalt von 100 mg/l genehmigungsfähig. Die angegebe-

nen Grenzwerte entsprechen jeweils dem Zuordnungswert für Z1.2-Bodenmaterial. 

Gemäß [U11] nimmt die Durchlässigkeit im Opalinuston unterhalb einer oberen stärker geklüf-

teten Auflockerungszone auf Durchlässigkeitsbeiwerte von < 10-11 m/s ab. In diesen dichten 

Zonen wurde eine erhöhte Salinität (Chloridgehalte) bestimmt. Der erhöhte Chloridgehalt ist 

somit ein Indiz dafür, dass der dichte Opalinuston auch in geologischen Zeiträumen nicht we-

sentlich von Grundwasser durchströmt wurde. 

Der orientierend herangezogene Sulfatgehalt im Grundwasser (Abb. 6-1 der VwV [U7]) liegt 

ebenfalls . 
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Bild 1: Sulfatgehalte im Grundwasser (Abb. 6-1 aus [U7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsen 

Im Feststoff (Königswasseraufschluss) wurden keine einstufungsrelevanten Arsengehalte er-

mittelt, sodass der Gesamtgehalt an Arsen insgesamt als niedrig zu betrachten ist. Die Arsen-

verbindungen sind jedoch gut wasserlöslich, sodass im Eluat der 90. Perzentilwert in den un-

tersuchten Laborproben rechnerisch mit P 90Arsen = 22,37 µg/l bestimmt wurde. Der geogene 

hintergrundgehalt für Arsen im Eluat liegt im Bereich des Zuordnungswertes für Z2-

Bodenmaterial. 

Aufgrund der erhöhten geogenen Vorbelastung ist eine Verwertung von Bodenaushub als Auf-

füllmaterial gemäß Verwaltungsvorschrift [U7] bis zu einem Arsenhehalt von ca. 22,4 µg/l ge-

nehmigungsfähig. Ob ggf. eine Zulassung bis zur Obergrenze von Z2-Material (Z2Feststoff = 15 

mg/kg, Z2Eluat = 60 µg/l) erteilt werden kann ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen. 
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Leitfähigkeit 

Der 90. Perzentilwert wurde anhand der 9 untersuchten Laborproben mit P 90Leitf. = 557 µS/cm 

bestimmt. 

Gemäß VwV [U7] Fußnote 1 zu Tab. 6-1 ist die alleinige Überschreitung der Leitfähigkeit kein 

Ausschlusskriterium für Verfüllmaterial. 

Aufgrund der erhöhten geogenen Leitfähigkeit ist eine Verwertung von Bodenaushub als Auf-

füllmaterial auch dann möglich, wenn zusätzlich zu einer erhöhten Leitfähigkeit weiter Verunrei-

nigungen durch Chlorid, Sulfat oder Arsen bis geogenen Hintergrundgehalt vorliegen.  

 

Nach den Ergebnissen aus [U11] besitzt der Opalinuston unterhalb der Auflockerungszone ein 

sehr hohes Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen. 

Im Übrigen ist die Tongrube Haldenwald als geeignet einzuschätzen, auch Material mit selektiv 

erhöhten Gehalten von weiteren Parameter nach VwV außer den oben genannten aufzuneh-

men, da nachteilige Auswirkungen durch den Einbau im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. 

Die Eignung ist für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen. 

  

6. Hydrogeologie 

Wasserzutritt wurde nur in einer der 16 früheren Bohrungen angetroffen: in der westlich gele-

genen Bohrung Tu 1 (s. Beilage). Dort kam es in einer Tiefe von 6 m bis 8 m zu geringen Si-

ckerwasserzutritten in einer Menge von 2 l/min.  

Es ist davon auszugehen, dass nur an der Basis der entfestigten Ton-Deckschichten  in Tie-

fen von 5 m bis rund 10 m - vereinzelt geringfügig Schichtwasser auftritt. Im Übrigen ist der 

Opalinuston grundwasserfrei. 

Die Durchlässigkeit kf wird gemäß [U11] unterhalb einer  in diesem Fall bereits abgebauten  

oberen stärker geklüfteten Auflockerungszone mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von kf < 10-11 

m/s angegeben. 

Zur Überprüfung der Durchlässigkeit wurde vom 04.  08.09.16 ein Auffüllversuch im unver-

rohrten Bohrloch B 2/16 mittels Tankwagen (ca. 1500 l) und Datenlogger (Messtakt 1 h) durch-

geführt (Anlage 4). Die Auswertung nach USBR (U.S. Bureau of Reclamation) ergibt für den 

vorliegenden Fall  einen Durchlässigkeits-

beiwert von    kf = 8,6 x 10-12 m/s. Dieser Wert entspricht der oben genannten Literaturangabe 

(kf < 10-11 m/s). 
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7. Rohstoffgeologie 

In der Tongrube Haldenwald wurde 45 Jahre Opalinuston zur Veredelung abgebaut. 1967 er-

öffneten die Portland Zementwerke Heidelberg den Abbau. 2012 wurde der Abbau mit Beendi-

gung der Blähtonherstellung durch die Liapor GmbH & Co.KG wegen Unwirtschaftlichkeit ein-

gestellt. 

Das Tonvorkommen ist durch den Abbau noch nicht erschöpft. Der Opalinuston ist weiträumig 

verbreitet. Im Westen endet das Vorkommen erst mit Auftauchen der Liasschichten, jenseits 

der Autobahn A81 (Anlage 1.2). Im Südosten wird der Opalinuston von Eisensandstein (Dogger 

beta) überlagert und endet daher auf einer Höhe von rund 820 m ü.NN. Im Übrigen ist das Vor-

kommen zu den Seiten praktisch unbegrenzt. 

Nach den durchgeführten Bohrungen steigt die Schichtgrenze von rund 705 m ü.NN im Osten 

(Tu e) und rund 710 m ü.NN im Bereich der Tongrube (B 1/16) auf rund 720 m ü.NN im Westen 

(Tu 1) an, so dass im Bereich der Tongrube Mächtigkeiten von rund 50 m bis 100 m vorliegen 

(vgl. Abschnitt 4). 

Der Opalinuston eignet sich aufgrund seiner konstanten Zusammensetzung und seines hohen 

Tongehalts als Ausgangsmaterial für mineralisches Dichtungsmaterial. 

Nach Analysen des Instituts für Materialprüfung (Anlage 5) besteht der Opalinuston der Ton-

grube Haldenwald zu 50  60 % aus den Tonmineralen Kaolinit und Illit und zu 25  30 % aus 

Quarz. Der Glühverlust von 6,3 % bestätigt die messbaren organischen Anteile im Tonvor-

kommen. 

Das Rohtonmaterial ist aufgrund der bodenmechanischen Kennwerte (z.B. Fließgrenze, Aus-

rollgrenze und Plastizitätszahl) als mittelplastischer Ton (TM nach DIN 18196) einzustufen. Der 

Durchlässigkeitswert liegt nach dem Laborversuch bei einer Proctordichte von 97 % bei            

9 x 10-11 m/s (9 x 10-9 cm/s). 

Für den gemahlenen Opalinuston aus dem Schweizer Juragebirge der Firma Opalit AG Hol-

derbank (Opalit) werden folgende Zusammensetzungen und Eigenschaften (im Vergleich zu 

Calcigel) genannt [U13]: 
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Danach ist der gemahlene schweizer Opalinuston (Opalit) als Ton mit niedriger Fließgrenze 

(0,44) einzustufen. Das Wasseraufnahmevermögen nach Enslin-Neff wird mit 55 % angege-

ben. Das Tonmehl enthält zu gleichen Teilen Tonminerale und Nichttonminerale. Quellfähiges 

Tonmineral wird mit 17 % das Wechselschichtmineral Smectit/Illit genannt. Nichttonminerale 

sind Quarz und Karbonat. Die Kationenaustauschkapazität wird vor allem durch die große 

Oberfläche der Tonminerale hervorgerufen. Die spezifische Oberfläche besteht etwa zu glei-

chen Teilen aus der inneren smektitischen Oberfläche und der äußeren Oberfläche der übrigen 

Minerale. 

Der Vollständigkeit halber seien noch mögliche Nutzungen des Tonmehls (Opalit) im Gesund-

heits- (Heilerde), Kosmetik- (Fango), Futtermittel- (Mineralanreicherung) und Baustoffbereich 

(Verputz) erwähnt. 

 

Sachbearbeiter Geochemie: Dipl.-Geol. Matthias Kirsch 
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Anlage 3



nach USBR (Zylindermantel)

r 0,075 m

l 63,9 m

h 63,9 m

Absenkung 0,598 m

Dauer 324000 s

Volumen 0,010567532 m
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Beilage B1
(18 Seiten)





































775,0

774,0

773,0

772,0

771,0

Opalinuston-Formation  Lockergestein (humos), Boden0,50

Opalinuston-Formation  1,40
Opalinuston-Formation  1,70

Opalinuston-Formation  2,30

Opalinuston-Formation  4,50

LGRB-Nr.:

Name:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 1

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

7917-00582
m u. GOK (775,00 m NN)

Höhenmaßstab: 1:100 Blatt 1 von 1

7917-00582

Opalinuston Liapor

3471439

5320469

775,00m

4,50 m06.02.2002



Beilage B2
(10 Seiten)
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Laborbericht  62942
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 21.07.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 26.07.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 62942 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen

MP TU MP TU MP TU

TU 14,0 15-16 m 39-40 m 66-68 m TU 14,0

Parameter B-1/16 B-1/16 B-1/16 B-1/16 B2/16

Trockensubstanz DIN EN 14346 92 87 91 86 92 %
pH - Wert DIN ISO 10390 7,9 7,8 8,0 7,8 7,9

EOX DIN 38414-17 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 mg/kg
Kohlenwasserstoffindex DIN EN 14039 <50 <50 <50 <50 <50 mg/kg
Kohlenwasserstoffe C10-C22 <50 <50 <50 <50 <50 mg/kg
BTX DIN 38407-9 0,54 1,8 1,3 0,14 0,90 mg/kg
LHKW DIN EN ISO 10301 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. mg/kg
PAK (EPA) DIN ISO 18287 5,2 0,85 0,78 0,33 2,2 mg/kg
PCB (6 Kongenere) DIN EN 15308 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. mg/kg

Cyanide, gesamt DIN ISO 17380 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 mg/kg

Königswasseraufschluss DIN EN 13657

Arsen DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 <10 13 mg/kg
Blei DIN EN ISO 11885 17 16 15 <10 18 mg/kg
Cadmium DIN EN ISO 11885 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 mg/kg
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 40 45 51 22 43 mg/kg
Kupfer DIN EN ISO 11885 15 16 18 14 17 mg/kg
Nickel DIN EN ISO 11885 34 36 39 63 36 mg/kg
Quecksilber DIN EN ISO 12846 0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 mg/kg
Thallium DIN 38406-26 0,43 0,35 <0,3 0,40 0,40 mg/kg
Zink DIN EN ISO 11885 86 89 107 55 109 mg/kg

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)
6
2

9
4

2
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Laborbericht  62942
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 21.07.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 26.07.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 62942 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen

MP TU MP TU MP TU

TU 14,0 15-16 m 39-40 m 66-68 m TU 14,0

Parameter B-1/16 B-1/16 B-1/16 B-1/16 B2/16

6
2

9
4

2

Dichlormethan <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlormethan <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

 LHKW DIN EN ISO 10301 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. mg/kg

Naphthalin 0,46 0,46 0,41 0,14 0,40
Acenaphthylen 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02
Acenaphthen 0,10 0,02 0,02 0,01 0,04
Fluoren 0,12 0,03 0,02 0,01 0,06
Phenanthren 0,89 0,10 0,08 0,05 0,34
Anthracen 0,18 <0,01 <0,01 <0,01 0,07
Fluoranthen 0,89 0,03 0,02 0,02 0,30
Pyren 0,77 0,05 0,04 0,03 0,26
Benz(a)anthracen 0,34 0,01 0,01 0,01 0,12
Chrysen 0,29 0,02 0,02 0,01 0,11
Benzo(b)fluoranthen 0,35 0,02 0,02 0,01 0,13
Benzo(k)fluoranthen 0,13 0,01 0,01 <0,01 0,05
Benzo(a)pyren 0,26 0,01 0,02 0,01 0,09
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,20 0,01 0,01 0,01 0,07
Dibenz(ah)anthracen 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,21 0,08 0,09 0,02 0,12

 PAK (EPA) DIN ISO 18287 5,2 0,85 0,78 0,33 2,2 mg/kg

Benzol <0,05 0,06 0,05 <0,05 <0,05
Toluol 0,09 0,41 0,31 <0,05 0,20
Ethylbenzol 0,12 0,35 0,22 <0,05 0,19
m-, p-Xylol 0,22 0,63 0,44 0,08 0,34
o-Xylol 0,10 0,33 0,24 0,06 0,17
Isopropylbenzol <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Propylbenzol 0,03 0,07 0,06 <0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol 0,03 0,06 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,4-Trimethylbenzol 0,09 0,21 0,17 0,05 0,12
1,2,3-Trimethylbenzol 0,09 0,19 0,18 0,06 0,11

 BTEX* DIN 38407-9 0,54 1,8 1,3 0,14 0,90 mg/kg

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)

*Summe aus Benzol, Toluol, Ethylbenzol
und Xylolen
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Laborbericht  62942
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 21.07.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 26.07.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 62942 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen

MP TU MP TU MP TU

TU 14,0 15-16 m 39-40 m 66-68 m TU 14,0

Parameter B-1/16 B-1/16 B-1/16 B-1/16 B2/16

6
2

9
4

2

PCB - 28 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 52 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB- 101 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 153 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 138 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 180 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

 PCB DIN EN 15308 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. mg/kg

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)

Eluatuntersuchung DIN EN 12457-4

pH - Wert DIN EN ISO 10523 8,8 8,7 9,1 8,8 9,2
Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888 457 576 535 490 495 µS/cm

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 18 30 26 34 17,0 mg/l
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 43 55 55 56 56 mg/l
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403-1 <5 <5 <5 <5 <5 µg/l

Phenole, gesamt DIN EN ISO 14402 <10 <10 <10 <10 <10 µg/l

Arsen DIN EN ISO 11885 <10 11 26 15 19 µg/l
Blei DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 <10 <10 µg/l
Cadmium DIN EN ISO 11885 <1 <1 <1 <1 <1 µg/l
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 <5 5,2 <5 <5 <5 µg/l
Kupfer DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 <10 <10 µg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 <10 <10 µg/l
Quecksilber DIN EN ISO 12846 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 µg/l
Zink DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 <10 <10 µg/l

629421 629422 629423 629424 629425
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Laborbericht  62942
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 21.07.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 26.07.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 62942 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen

MP TU MP TU MP TU

15-17 m 39-41 m 67-69 m VwV-Zuordnungswert
Parameter B2/16 B2/16 B2/16 Z0 Z1.1

Trockensubstanz DIN EN 14346 94 94 92 %
pH - Wert DIN ISO 10390 8,1 8,3 7,8

EOX DIN 38414-17 <0,5 <0,5 <0,5 mg/kg 1 3
Kohlenwasserstoffindex DIN EN 14039 <50 45 96 mg/kg 400 600
Kohlenwasserstoffe C10-C22 <50 <50 <50 mg/kg 100 100
BTX DIN 38407-9 0,80 0,72 1,5 mg/kg 1 1
LHKW DIN EN ISO 10301 n.n. n.n. n.n. mg/kg 1 1
PAK (EPA) DIN ISO 18287 0,73 0,82 0,69 mg/kg 3 3
PCB (6 Kongenere) DIN EN 15308 n.n. n.n. n.n. mg/kg 0,05 0,15

Cyanide, gesamt DIN ISO 17380 <0,5 <0,5 <0,5 mg/kg 3

Königswasseraufschluss DIN EN 13657

Arsen DIN EN ISO 11885 <10 <10 12 mg/kg 10/20 45
Blei DIN EN ISO 11885 16 17 15 mg/kg 40/140 210
Cadmium DIN EN ISO 11885 <0,3 <0,3 <0,3 mg/kg 0,4/1,0 3,0
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 46 51 35 mg/kg 30/120 180
Kupfer DIN EN ISO 11885 18 20 22 mg/kg 20/80 120
Nickel DIN EN ISO 11885 35 49 112 mg/kg 15/100 150
Quecksilber DIN EN ISO 12846 <0,1 <0,1 0,12 mg/kg 0,1/1,0 1,5
Thallium DIN 38406-26 0,43 <0,3 0,75 mg/kg 0,4/0,7 2,1
Zink DIN EN ISO 11885 129 127 122 mg/kg 60/300 450

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)
6
2

9
4

2



Ab (4) 26.07.2016 17:59 Gei62942.xls   

Seite 5 von 6
 

Laborbericht  62942
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 21.07.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 26.07.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 62942 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen

MP TU MP TU MP TU

15-17 m 39-41 m 67-69 m VwV-Zuordnungswert
Parameter B2/16 B2/16 B2/16 Z0 Z1.1

6
2

9
4

2

Dichlormethan <0,05 <0,05 <0,05
Trichlormethan <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen <0,05 <0,05 <0,05

 LHKW DIN EN ISO 10301 n.n. n.n. n.n. mg/kg 1 1

Naphthalin 0,39 0,45 0,40
Acenaphthylen 0,01 0,01 0,01
Acenaphthen 0,01 0,01 0,02
Fluoren 0,02 0,02 0,02
Phenanthren 0,08 0,10 0,10
Anthracen <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen 0,02 0,02 0,01
Pyren 0,04 0,04 0,03
Benz(a)anthracen 0,01 0,01 0,01
Chrysen 0,01 0,01 0,01
Benzo(b)fluoranthen 0,02 0,02 0,02
Benzo(k)fluoranthen 0,01 0,01 0,01
Benzo(a)pyren 0,02 0,02 <0,01 0,3 0,9
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 0,01 0,02
Dibenz(ah)anthracen <0,01 <0,01 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,08 0,10 0,04

 PAK (EPA) DIN ISO 18287 0,73 0,82 0,69 mg/kg 3 3

Benzol 0,02 0,05 <0,05
Toluol 0,15 0,12 0,29
Ethylbenzol 0,16 0,13 0,23
m-, p-Xylol 0,30 0,26 0,60
o-Xylol 0,17 0,15 0,35
Isopropylbenzol <0,05 <0,05 0,06
n-Propylbenzol <0,05 0,05 0,17
1,3,5-Trimethylbenzol <0,05 <0,05 0,11
1,2,4-Trimethylbenzol 0,09 0,13 0,26
1,2,3-Trimethylbenzol 0,12 0,16 0,44

 BTEX* DIN 38407-9 0,80 0,72 1,5 mg/kg 1 1

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)

*Summe aus Benzol, Toluol, Ethylbenzol
und Xylolen
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Laborbericht  62942
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 21.07.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 26.07.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 62942 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen

MP TU MP TU MP TU

15-17 m 39-41 m 67-69 m VwV-Zuordnungswert
Parameter B2/16 B2/16 B2/16 Z0 Z1.1

6
2

9
4

2

PCB - 28 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 52 <0,005 <0,005 <0,005
PCB- 101 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 153 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 138 <0,005 <0,005 <0,005
PCB - 180 <0,005 <0,005 <0,005

 PCB DIN EN 15308 n.n. n.n. n.n. mg/kg 0,05 0,15

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)

VwV-Zuordnungswert
Eluatuntersuchung DIN EN 12457-4 Z0 Z1.1
pH - Wert DIN EN ISO 10523 9,1 9,1 8,6 6,5-9 6,5-9
Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888 517 539 572 µS/cm 250 250

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 25 26 26 mg/l 30 30
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 40 57 79 mg/l 50 50
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403-1 <5 <5 <5 µg/l 5 5

Phenole, gesamt DIN EN ISO 14402 <10 <10 <10 µg/l 20 20

Arsen DIN EN ISO 11885 21 28 14 µg/l 14 14
Blei DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 µg/l 40 40
Cadmium DIN EN ISO 11885 <1 <1 <1 µg/l 1,5 1,5
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 <5 <5 <5 µg/l 12,5 12,5
Kupfer DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 µg/l 20 20
Nickel DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 µg/l 15 15
Quecksilber DIN EN ISO 12846 <0,1 <0,1 <0,1 µg/l 0,5 0,5
Zink DIN EN ISO 11885 <10 <10 <10 µg/l 150 150

629426 629427 629428

TU 50,0 TU 58,0 TU 66,0 

B-1/16 B-1/16 B-1/16

Trockensubstanz DIN EN 14346 84 89 88 %
Kalkgehalt CaCO3* DIN EN 13137 7,5 47 83 %

* berechnet aus TIC

26.07.16

Dr. W. Rubin, Dipl.-Chem.
Laborleiter, technischer Leiter
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Laborbericht  63429
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 22.08.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 25.08.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 63429 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen, B2/16 14m 18.8.16 (Hand)

TU 14,0

Parameter B2/16 Z0 Z1.1 Z1.2 Z2

Trockensubstanz DIN EN 14346 84 %
pH - Wert DIN ISO 10390 8,0

EOX DIN 38414-17 <0,5 mg/kg 1 3 3 10
Kohlenwasserstoffindex DIN EN 14039 <50 mg/kg 400 600 600 2000
Kohlenwasserstoffe C10-C22 <50 mg/kg 100 100 300 1000
BTX DIN 38407-9 1,3 mg/kg 1 1 1 1
LHKW DIN EN ISO 10301 n.n. mg/kg 1 1 1 1
PAK (EPA) DIN ISO 18287 0,61 mg/kg 3 3 9 30
PCB (6 Kongenere) DIN EN 15308 n.n. mg/kg 0,05 0,15 0,15 0,5

Cyanide, gesamt DIN ISO 17380 <0,5 mg/kg 3 3 10

Königswasseraufschluss DIN EN 13657

Arsen DIN EN ISO 11885 11 mg/kg 10/20 45 45 150
Blei DIN EN ISO 11885 18 mg/kg 40/140 210 210 700
Cadmium DIN EN ISO 11885 <0,3 mg/kg 0,4/1,0 3,0 3,0 10
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 54 mg/kg 30/120 180 180 600
Kupfer DIN EN ISO 11885 20 mg/kg 20/80 120 120 400
Nickel DIN EN ISO 11885 41 mg/kg 15/100 150 150 500
Quecksilber DIN EN ISO 12846 <0,1 mg/kg 0,1/1,0 1,5 1,5 5
Thallium DIN 38406-26 <0,3 mg/kg 0,4/0,7 2,1 2,1 7
Zink DIN EN ISO 11885 137 mg/kg 60/300 450 450 1500

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)
6
3

4
2

9

VwV-Zuordnungswert
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Laborbericht  63429
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 22.08.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 25.08.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 63429 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen, B2/16 14m 18.8.16 (Hand)

TU 14,0

Parameter B2/16 Z0 Z1.1 Z1.2 Z2

6
3

4
2

9

VwV-Zuordnungswert

Dichlormethan <0,05
Trichlormethan <0,05
1,1,1-Trichlorethan <0,05
Tetrachlormethan <0,05
Trichlorethen <0,05
Tetrachlorethen <0,05

 LHKW DIN EN ISO 10301 n.n. mg/kg 1 1 1 1

Naphthalin 0,23
Acenaphthylen 0,01
Acenaphthen 0,02
Fluoren 0,02
Phenanthren 0,08
Anthracen <0,01
Fluoranthen 0,03
Pyren 0,05
Benz(a)anthracen 0,02
Chrysen 0,02
Benzo(b)fluoranthen 0,02
Benzo(k)fluoranthen 0,02
Benzo(a)pyren 0,02 0,3 0,9 0,9 3
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,02
Dibenz(ah)anthracen 0,00
Benzo(ghi)perylen 0,05

 PAK (EPA) DIN ISO 18287 0,61 mg/kg 3 3 9 30

Benzol <0,05
Toluol 0,22
Ethylbenzol 0,25
m-, p-Xylol 0,53
o-Xylol 0,30 *Summe aus Benzol, Toluol, Ethylbenzol
Isopropylbenzol <0,05 und Xylolen
n-Propylbenzol 0,09
1,3,5-Trimethylbenzol 0,10
1,2,4-Trimethylbenzol 0,31
1,2,3-Trimethylbenzol 0,29

 BTEX* DIN 38407-9 1,3 mg/kg 1 1 1 1

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)
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Laborbericht  63429
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 22.08.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 25.08.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 63429 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen, B2/16 14m 18.8.16 (Hand)

TU 14,0

Parameter B2/16 Z0 Z1.1 Z1.2 Z2

6
3

4
2

9

VwV-Zuordnungswert

PCB - 28 <0,005
PCB - 52 <0,005
PCB- 101 <0,005
PCB - 153 <0,005
PCB - 138 <0,005
PCB - 180 <0,005

 PCB DIN EN 15308 n.n. mg/kg 0,05 0,15 0,15 0,5

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)

VwV-Zuordnungswert
Eluatuntersuchung DIN EN 12457-4 Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH - Wert DIN EN ISO 10523 9,5 6,5-9 6,5-9 6-12 5,5-12
Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888 563 µS/cm 250 250 1500 2000

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 60 mg/l 30 30 50 100
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 45 mg/l 50 50 100 150
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403-1 <5 µg/l 5 5 10 20

Phenole, gesamt DIN EN ISO 14402 <10 µg/l 20 20 40 100

Arsen DIN EN ISO 11885 <10 µg/l 14 14 20 60
Blei DIN EN ISO 11885 <10 µg/l 40 40 80 200
Cadmium DIN EN ISO 11885 <1 µg/l 1,5 1,5 3 6
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 <5 µg/l 12,5 12,5 25 60
Kupfer DIN EN ISO 11885 <10 µg/l 20 20 60 100
Nickel DIN EN ISO 11885 <10 µg/l 15 15 20 70
Quecksilber DIN EN ISO 12846 0,15 µg/l 0,5 0,5 1 2
Zink DIN EN ISO 11885 <10 µg/l 150 150 200 600

634291

25.08.16

Dr. W. Rubin, Dipl.-Chem.
Laborleiter, technischer Leiter
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Laborbericht  63501
Probenahme :  Auftraggeber Auftraggeber:

Auftragseingang: 22.08.16 W. Geiger GmbH & Co KG
Analysenende: 06.09.16 Wilhelm-Geiger-Straße 1
Labornummer: 63501 87561 Oberstdorf
Probenart: Feststoff

Bohrungen Tuningen, B1/B2

MP TU TU TU MP TU TU 14,0

15-16 m 52,00 52,00 67-69 m B2/16 14m

Parameter B-1/16 B-1/16 B-2/16 B2/16 (Hand)

Trockensubstanz DIN EN 14346 87 89 85 92 84 %

Benzol <0,05 <0,05
Toluol <0,05 <0,05
Ethylbenzol <0,05 <0,05
m-, p-Xylol 0,08 0,05
o-Xylol 0,05 <0,05
Isopropylbenzol <0,05 <0,05
n-Propylbenzol 0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol <0,05 <0,05
1,2,4-Trimethylbenzol 0,08 0,07
1,2,3-Trimethylbenzol 0,10 0,10

 BTEX* DIN 38407-9 n.b. 0,14 0,05 n.b. n.b. mg/kg

TOC DIN EN 13137 1,7 n.b. n.b. <0,5 1,6 %
629422 6294212 6294213 629428 634291

Alle Werte bezogen auf die trockene Fraktion (<2 mm)

*Summe aus Benzol, Toluol, Ethylbenzol
und Xylolen

06.09.16

Dr. W. Rubin, Dipl.-Chem.
Laborleiter, technischer Leiter
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1. Vorbemerkung

Das Tuninger Werk der Liapor GmbH St Co. KG aus dem oberfränkischen Hallerndorf-Pautzfeld hat im
Jahr 2012 den Standort Tuningen geschlossen. Die Fa. TULIP GmbH St Co. KG beabsichtigt die Entwick-
lung eines Gewerbe-/lndustriegebietes im Bereich des ehemaligen Werks. Die ehemalige Tongrube soll
als Erddeponie für belastetes Bodenmaterial dienen.

Eine genaue Planung des Gewerbe-/Industriegebietes bzw. der Erd- Deponie liegt derzeit noch nicht
vor.

lm Rahmen der Genehmigungsplanung für die Umnutzung sind auch besondere artenschutzrechtliche
Bestimmungen nach § 44 BNatschG sowie Gebote und Verbote nach § 34 BNatSchG i.V.m. Art. 12 FFH-
RL zu berücksichtigen. Es ist fachgutachterlich zu prüfen, ob streng und / oder besonders geschützte
Arten durch die Umsetzung des Vorhabens beeinträchtigt werden können.

Der Standort „Liapor" liegt in der Nähe des Vogelschutzgebietes 8017-441 „Baar". Daher ist zusätzlich
zu prüfen, ob das Projekt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des
Vogelschutzgebietes führen könnte (NATURA 2000- Vorprüfung, Formblatt im Anhang I).

lm Juni 2013, zwischen lVlärz und September 2014 und ergänzend im Sommer 2015 wurden faunist-
ische Untersuchungen durchgeführt, um die Bedeutung des Gebietes als Habitat für seltene und/oder
gefährdete Tierarten zu ermitteln. Nach Absprache mit der Naturschutzbehörde beim Landratsamt
Schwarzwald- Baar- Kreis (Besprechung am 24.03.2014) lag der Fokus auf den bei diesem Standort
artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien. Die
Artengruppen der Libellen, Tagfalter und Widderchen wurden ebenfalls untersucht, da möglicherweise
seltene und naturschutzfachlich bedeutsame Vertreter dieser Artengruppen im Gebiet zu erwarten
waren. Für Wildbienen fand eine Relevanzbegehung statt. Aufgrund der Habitatausstattung war nicht
mit weiteren naturschutzfachlich bedeutsamen Artvorkommen zu rechnen.
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes (rotes Rechteck) (unmaßstäblich), mit angrenzenden Schutzgebieten
(Quelle: LUBW Kartendienst, abgerufen am 23.07.2015)

365° freiraum + umwelt Seite 7 von 36



TULIP GmbH Et Co. KG Faunistisches Gutachten
Tongrube Liapor in Tuningen

Abbildung 2: Lage des engeren Untersuchungsgebietes „Tongrube Liapor" (orange) und des erweiterten
Untersuchungsgebietes der faunistischen Aufnahmen (Vögel (rot)), (Plangrundlage Quelle: Orthofoto LGL,
unmaßstäblich).

lm Einzelnen lassen sich im engeren Grubengelände die folgenden Bereiche und Strukturtypen ab-
grenzen (vgl. Abbildung 3):

1: Gebäude, Produktionsanlagen und Lagerflächen im Westen der bestehenden Grube, dazwischen
liegende Flächen größtenteils versiegelt und bis auf kleine Rabatten und punktuelle Pflasterritzen-
vegetation vegetations os.

2: Vollständig mit Blähton-Kügelchen bedeckte, offene Ruderalfläche mit überwiegend geringer Vege-
tationsdeckung, nach l\ in Wald übergehend, im W und S durch Baumhecken abgegrenzt.

3: Feldgehölzartiger, te`ls dichter, teils lichterer Laubbaumbestand am Westrand des Grubengeländes.

4: Lockerer, sehr strukt.ırreicher süd(west)exponierter Waldrand, lokal mit Anklängen an bodensauren
lVlagerrasen (mit Veronica officinolis, Hierocium pi/ose//o u.a.).

5: Blähton- und Abraumhaufen mit mehrjähriger, teils dichter, teils lichterer Ruderalvegetation.

6: Offene Grubensohle mit Mosaik aus vegetationsarmen und vegetationslosen Flächen, teils trocken,
teils wechselfeucht, mit einigen eingestreuten kleine und kleinsten flachen, sommertrockenen
Gewässern (vgl. Abbildung 3), die ihrerseits teilweise von kleinen Rinnsalen durchzogen werden. Punk-
tuell Vorkommen des Kleinen Tausendgüldenkrauts (Centourium minus RL3).

7: Flache, weitgehend vegetationsfreie, westexponierte, von Erosionsrinnen durchzogene Böschung.

8: Ungenutzter, vergraster Bereich mit deutlichen Anklängen an bodensaure lVlagerrasen, mit Arznei-
Ehrenpreis (Veronica officino/is), lVlausohr-Habichtskraut (Hierocium pi/ose//o] und Bodenflechten-
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Arten (C/odonio spp., Pe/tigero sp.); Vorkommen des Keulen-Bärlapps (Lycopodium clovotum RL3).
Starker Fichtenanflug.

9: Ehemalige Waldfläche, jetzt mit Rasenschmiele (Deschompsio cespitoso), Flatterbinse (Juncus
effusus) vergrast, mit aufkommender Fichte, Birke und anderen Gehölzarten. Gehölzbestand sehr
strukturreich, aber artenarme, relativ homogene Krautschicht.

10: ungenutzte, vergraste Fläche mit dichterer, zum Teil blütenreicher Vegetation (mit viel Wiesen-
Habichtskraut (Hierocium coespitosum) und Gold-Habichtskraut (H. ourontiocum), im südlichen Teil
viel lVlargerite (Leuconthemum ircutionum) und anderen; im nördlichen Teil stellenweise wechselfeucht
mit eingestreuten, durch Befahrung entstandenen, binsenbestandenen temporären Gewässern. Nach
Osten zum Teil strukturreicher Übergang in die angrenzende Sukzessionsfläche (9).

11: Nordexponierte, relativ artenarme vergraste Fläche mit großflächigen Brennnesselbeständen.
Strukturreicher Übergang in den südlich angrenzenden Wald.

12: Dichtes, nach Norden etwas lichteres Sukzessionsgehölz mit hohem Weidenanteil an nordexpo-
niertem Hang.

13: Zwei etwas größere Stillgewässer mit in Normaljahren vermutlich ganzjähriger Wasserführung. Das
östliche Gewässer 2013 mit lockerem Rohrkolbenbestand (Typho lotifo/io), 2014 ausgeräumt und vege-
tationslos; von einem von Osten zulaufenden Rinnsal gespeist. Das westliche Gewässer durch angren-
zende Weiden beschattet, mit Verlandungsvegetation aus Rohrkolben (Typho /otifo/io) und Wasser-
linsen (Lemno minor).

Abbildung 3: Teilflächen im Plangebiet „Liapor", unmaßstäblich (Ouelle: Orthofoto LGL)
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3. Faunistische Bestandsaufnahmen

3.1 Methodik Bestandsaufnahme

3.1.1 Vögel
Das Untersuchungsgebiet wurde insgesamt sechs Mal begangen, davon zweimal 2013 (11.6.2013,
17.06.2013) und viermal 2014 (18.3., 05.5., 20.5. und 03.06.2014). Die Begehungen fanden jeweils in
den frühen Morgenstunden nach Sonnenaufgang bei geeigneter Witterung statt. Bei den Erfassungen
der Fledermäuse verhörte Eulen (Waldkauz) wurden ebenfalls notiert.

Die Bestandsaufnahme erfolgte quantitativ als Revierkartierung nach den allgemeinen Richtlinien für
Brutvogelkartierungen (BERTHOLD 1976; BIBBY et. al. 1995, SÜDBECK 2005). Der Status „Brutvogel" wurde
dabei folgenden Beobachtungen zugeordnet: Revieranzeigende Männchen, die bei mindestens zwei
Begehungen an etwa der gleichen Stelle beobachtet wurden sowie Nester, fütternde, futtertragende
oder sich brutverdächtig verhaltende Altvögel und Nestlinge. Wurden diese Beobachtungen nicht
gemacht, die jeweilige Artjedoch die ganze Brutzeit über beobachtet, wurde der Status „Brutverdacht"
zugeordnet. Zur Bestätigung von Spechten und Eulen wurden Klangattrappen eingesetzt.

3.1.2 Fledermäuse
Zur Erfassung fliegender bzw. jagender Fledermäuse wurde in den Nächten vom 24.9. bis 29.9.2014 die
Ultraschall-Aktivität von Fledermäusen an zwei besonders attraktiven Standorten (Teich südöstlich der
Betriebsgebäude und lockeres Gehölzareal oberhalb der Halde im Ostend er Planungsfläche) mittels
automatischer Erfassungsgeräte „Anabat" aufgezeichnet. Auf mögliche Ouartiere wurde tagsüber
durch Absuchen der Gebäude (von außen auch mit Fernglas) auf Spuren und Abschätzung der struk-
turellen Tauglichkeit als Fledermausquartier geprüft.

3.1.3 Reptilien
Die Erfassung der Reptilien erfolgte durch visuelle Kontrolle der potenziellen Lebensstätten. Dazu
wurde an sechs geeigneten Vormittagen (warm, nicht heiß, luftfeucht) gezielt im Bereich besonnter
Saumstrukturen nach den Arten gesucht(12.06.2013, 17.06.2013, 05.05.2014, 20.05.2014, 03.06.2015,
20.07.2015). Auf der Suche nach Tieren wurden auch potenzielle Verstecke abgesucht. Steine, Bretter,
Platten, etc. wurden umgedreht.

3.1.4 Amphibien
Für die Bestandsaufnahme der Lurche (14.06.2013, 18.03.2014, 24.03.2014, 05.05.2014, 20.05.2014,
03.06.2015, 20.07.2015) wurden alle Gewässer, auch Kleinstgewässer und Pfützen nach Amphibien und
deren Larven und Laich abgesucht (Lage der Gewässer siehe

). Auf der Suche nach adulten Tieren an Land wurden Steine, Bretter, Platten, etc. wurden umgedreht.
Zur Erfassung von nachtaktiven Amphibienarten (Kreuzkröte, Laubfrosch) erfolgte am 12.6.2013 eine
Nachtexkursion.
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3.1.5 Tagfalter und Widderchen
Die Erfassung der Tagfalter erfolgte anhand von Sichtbeobachtungen und Kescherfängen der Falter
(11.06.2013, 12.06.2013, 14.06.2013, 17.06.2013, 05.05.2014, 20.05.2014, 03.06.2015, 20.07.2015).
Nach Präimaginalstadien (Eier, Raupen) wurde nicht gezielt gesucht.

3.1.6 Libellen
Die Erfassung der Libellen erfolgte ebenfalls mit Sichtbeobachtungen und Kescherfängen (11.06.2013,
12.06.2013, 14.06.2013, 17.06.2013, O5.05.2014, 20.05.2014, O3.06.2015, 20.07.2015). Nach Präima-
ginalstadien (Libellenlarven) wurde ebenfalls nicht gezielt gesucht.

3.2 Ergebnisse

3.2.1 Vögel
Bei den Begehungen wurden im Untersuchungsgebiet 40 Vogelarten beobachtet. Davon sind 22 Brut-
vögel innerhalb des engeren Grubengeländes (orange abgegrenzter Bereich in Abbildung 2, 15 weitere
Arten brüten vermutlich im angrenzenden Wald (rot abgegrenzter Bereich in Abbildung 2); die übrigen
Arten sind wohl nur Nahrungsgäste. Unter den Brutvögeln (Brutnachweis oder Brutverdacht) waren 7
Arten der Roten-Liste Baden-Württembergs (5. Fassung Stand 31.12.2004; HÖLZINGER et al. 2007) im
engeren, eine schonungsbedürftige Art (Gimpel) im weiteren Untersuchungsgebiet vertreten. Rc›te
Liste- Arten, die vermutlich im engeren Untersuchungsgebiet brüteten, sind die schonungsbedürftigen
Arten Feldschwirl, Feldsperling, Fitis, Goldammer, Star und Weidenmeise. Die im Jahr 2013 beobachtete
Dorngrasmücke war 2014 und 2015 nicht mehr präsent. Unter den Nahrungsgästen war der ebenfalls
'n der Roten Liste der Brutvögel Baden-Württembergs als „schonungsbedürftig" eingestufte Turmfalke.
Die Arten der Vogelschutzrichtlinie waren mit Rotmilan und Schwarzspecht (Anhang 1- Arten) ver-
treten. Unter den streng geschützten Arten nach der Bundesartenschutzverordnung sind der Wald-
.<auz (Brutvogel im angrenzenden Wald), die Spechtarten Schwarzspecht und Grünspecht und die
Greife Mäusebussard, Rotmilan, Turmfalke (Nahrungsgäste) zu nennen.

Bewertung: Das Gebiet hat für die Vogelwelt insgesamt eine lokale Bedeutung (Kaule 6, siehe
Anhang ll).
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Abbildung 4: Revierzentren wertgebender Vogelarten: Dg = Dorngrasmücke (nur 2013), Fs = Feldschwirl,
Fi = Fitis, (Luftbild Ouelle: Bing-Maps, abgerufen am 23.07.2015), unmaßstäblich)

Tabelle 1: Artenliste der Vögel am Standort Tofıgrube Liapor

Vogelart VS-RL § RL B-W Bemerkung

Amsel - b sehr häufiger Brutvogel (>10 Reviere)

Bachstelze - b
Brutvogel an den Gebäuden in der Grube; Nahrungssuche
in den offenen vegetationsarmen Grubenbereichen.

Blaumeise - b häufiger Brutvogel im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Buchfink - b
sehr häufiger Brutvogel im angrenzenden Wald (>10
Reviere)

Bu ntspecht - b mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (1-3 Reviere)

Dorngrasmücke - b RL V

nur 2013 im Bereich zwischen Grube und östlich
angrenzender Sukzessionsfläche beobachtet, 2014 und -1
keine Beobachtungen; vermutlich unregelmäßiger
Brutvogel.

5

Eichelhäher - b Brutvogel im angrenzenden Wald (1-3 Reviere)

Feldschwirl - b RL V 2013 und 2015 zwischen Grube und östlich angrenzender
Sukzessionsfläche

Feldsperling - b RL V Brutvogel (1-3 Reviere)

Fitis - b RL V
mehrere (wohl 3-4) Brutpaare in der östlich an die Grube
angrenzenden Sukzessionsfläche 2013 und 2014
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Vogelart VS-RL RL B-W Bemerkung

Gartengrasmücke
1 Brutpaar im Übergangsbereich zwischen Grube und
südlich angrenzendem Wald

Gimpel RLV 1 Brutpaar im angrenzenden Wald

Goldammer RLV
Brutvogel mit mehreren Brutpaaren im Übergangsbereich
zwischen Grube und südlich angrenzendem Wald sowie in
der Sukzessionsfläche im Osten (4-10 Reviere)

Grünspecht
vereinzelt im nördlich angrenzenden Wald rufend, Status
unklar (Nahrungsgast oder Brutvogel im erweiterten
Untersuchungsgebiet

Hausrotschwa nz
mehrere Brutpaare an den Gebäuden und Anlagen in der
Grube (1-3 Reviere)

Heckenbraunelle
mehrere Brutpaare in der Grube und im angrenzenden
Wald (4-10 Reviere)

Kleiber häufiger Brutvogel im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Kohlmeise häufiger Brutvogel im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Kolkrabe mehrfach überfliegend; möglicherweise gelegentlicher
Nahrungsgast

Mäusebussard Brutvogel (1 Brutpaar) im nördlich angrenzenden Wald

Misteldrossel Brutvogel im angrenzenden Wald (1-3 Reviere)

Mönchsgrasmücke
mehrere Brutpaare in der Grube und im angrenzenden
Wald (4-10 Reviere)

Raben krähe mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (1-3 Reviere)

Ringeltaube mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (1-3 Reviere)

Rotkehlchen
mehrere Brutpaare in der Grube und im angrenzenden
Wald (4-10 Reviere)

Rotmilan Anhang 1
vermutlich BV im nördlich angrenzenden Wald; gelegent-
liche Nutzung der Grube als Nahrungsrevier

Schwarzspecht Anhang 1
regelmäßig rufend im nördlich an die Grube angrenzenden
Waldgebiet

Singdrossel mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Sommergoldhähnchen - mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Star RLV
mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald und an
Gebäuden (1-3 Reviere)

Stieglitz
Brut im Übergangsbereich zwischen Grube und angren-
zendem Wald; regelmäßiger Nahrungsgast in der Grube
(1-3 Reviere)

Sumpfmeise mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)
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Vogelart VS-RL § RL B-W Bemerkung

Tannenhäher
am südlich angrenzenden Waldrand regelmäßig beob-

b
achtet

Tannenmeise b mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Tu rmfalke s RLV sporadisch jagend

Waldkauz s 1 Brutpaar im angrenzenden Wald

Weidenmeise b RLV mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (1-3 Reviere)

Wintergoldhähnchen b mehrere Brutpaare im angrenzenden Wald (4-10 Reviere)

Zaunkönig
mehrere Brutpaare in der Grube und im angrenzenden

b Wald (4-10 Reviere)

Zilpzalp
b mehrere Brutpaare in der Grube und im angrenzenden

Wald (4-10 Reviere)
Erläuterung zu Tabelle 1: s
Bundesartenschutz-verord
RL3 = gefährdet, Vogelsch

= streng geschützt dach Bundesartenschutzverordnung, b = besonders geschützt nach
nung, Gefährdung Rote Liste Baden-Württemberg (Stand 2007): RLV = Vorwarnliste,
utzrichtlinie: VS = Art aus Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie

Fettschrift = wertgebende
> 10 Reviere = sehr häufig

3.2.2 Fledermäuse

Arten. Häufigkeitsangaben: 1-3 Reviere: vorkommende Art, 4-10 Reviere: häufige Art,
e Art.

lm Rahmen der erfolgten Untersuchung (vgl. 3.1.2) konnten im Planbereich insgesamt drei Fleder-
mausarten nachgewiesen werden. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und demzu-
folge national streng geschützt (siehe dazu 4.1).

Fledermausquartiere (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)

lm engeren Untersuchungsgebiet der Tongrube Liapor wurden keine Hinweise auf Fledermausquartiere
gefunden. Nur sehr wen ige Bäume innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes (Abbildung 2) weisen
eine ausreichende Größe auf, um als Höhlenbäume für baumbewohnende Fledermausarten zur Verfü-
gung zu stehen. An diesen Bäumen wurden keine Höhlen oder für Fledermäuse tauglichen Verstecke
entdeckt

Der überwiegende Teil d er Gebäude besteht aus metallverkleideten Hallen mit Eternitdeckung oder An-
lagen wie Silos oder Sortiertrommeln. An den Fassaden der Gebäude und Anlagen gibt es zahlreiche
Spalten. Allerdings ist d'
Bereich der fast ausschl`
zurVerfügung, diese sir
sehr kalt in der Übergar

e Nutzung dieser Strukturen durch Fledermäuse sehr unwahrscheinlich. lm
eßlich aus Metall gebauten Hallen stehen zwar potenzielle Spaltenquartiere
d aufgrund der thermischen Eigenschaften von Metall (sehr heiß im Sommer,
gszeit und im Winter und extreme Temperaturspitzen) für Fledermäuse zu

keiner Jahreszeit attrakt iv und die Größe der bestehenden Spaltenstrukturen und ihre oft völlig glatte
Ausgestaltung im Bereich der Eternitdeckungen reduzieren die Besiedelungswahrscheinlichkeit nc›ch-
mals. Gemauerte Teile der Gebäude (oft kellerartige Strukturen und Gruben) sind als Sommerquartiere
zu kühl und oft zu zugig und als Winterquartiere sehr trocken und zugig und dadurch insgesamt wenig
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attraktiv. Die wenigen im Gesamten gemauerten Gebäude, insbesondere das Verwaltungsgebäude und
einige kleinere Bauten, sind eirgeschossig ohne Dachboden (oder evtl. mit unzugänglichem Kriech-
dachboden) gebaut. Hier wärer Fledermausvorkommen hinter Wandverkleidungen und im Bereich des
Dachtraufs denkbar. Diese Strukturen wurden komplett auf Kotspuren abgesucht, was üblicherweise
einen zuverlässigen Hinweis auf Fledermausvorkommen darstellt. Derartige Spuren wurden nicht ge-
funden. lnsgesamt wurden keire Anzeichen dafür gefunden, dass im Bereich der Wirtschaftsgebäude
und Anlagen mit Fledermausquartieren gerechnet werden muss.

Jagdgebiete und Leitstrukturen

Der Erfassungszeitraum Ende September 2014 lag in einer Zeit, in der die Fledermäuse noch nicht im
Winterschlaf sind und in der üblicherweise noch mit intensiver Jagdaktivität - auch zur Vorbereitung
auf den Winterschlaf- zu rechnen ist. An allen sechs Registrierungsnächten und an beiden Standorten
wurden jagende Fledermäuse beobachtet. Die Gesamtzahlen nachgewiesener Durchfllige waren aller-
dirgs gering und weisen auf eine geringe Dichte jagender oder das Gebiet durchstreifender Individuen
hir.

Arr Standort „Teich“ wurden insgesamt 50 Durchflüge von Fledermäusen registriert, am Standort „Ost-
tei " waren es rund 300. Fast alle dieser Durchflüge entfielen auf die Zwergfledermaus (Rote Liste BW:
3: D: nicht aufgenommen), lediglich in drei Fä len wurde die Kleine Bartfledermaus registriert und in
etwa 10 Fällen der Große Abendsegler (Rote L`ste BW: i, D: 3).

Es handelt sich nach Menge der Flugaktivität „ınd festgestellten Arten um eine Nutzungsintensität des
Planungsgebietes durch Fledermäuse, wie sie 'n einer vergleichbar gelegenen, mit Gehölzen durch-
setzen Kulturlandschaft ohne besondere Strukturen zu erwarten ist. Besondere Konzentrationen jagen-
der Fledermäuse wurden nicht festgestellt.

Die Rohbodenbereiche der Tongrube lassen Vorkommen von Laufkäfern erwarten, die vom Großen
Mausohr (Rote Liste BW: 2, D: 3) verstärkt genutzt werden könnten. Der Nachweis dieser Nutzung
würde zur gena„ıen Abklärung eine aufwändige mehrmonatige Beobachtung erfordern. Allerdings
wurden weder bei der Nachtbegehung durch W. Löderbusch Mitte Juni 2014 noch bei den Erfassungen
im September 2014 überhaupt Große Mausohren nachgewiesen und die Art ist im Raum Tuningen
auch insgesamt wohl vor allem aufgrund der Höhenlage bzw. des damit verbundenen Klimas schwach
vertreten.

Bewertung: Das Gebiet hat für Fledermäuse eine untergeordnete Bedeutung (Kaule 5, siehe Bewer-
tungsmatrix im Anhang ll).

Tabelle 2: Artenliste der Fledermäuse für den Standort Tongrube Liapor. Eine ausführliche Beschreibung der
vorkommenden Arten befindet sich in Anhang V.

Art
Wissenschaftl. Name Deutscher Name FFH § RL B-W RL D

Myotis mystocinus Kleine Bartfledermaus IV s 3 V

Nyctolus noctulo Großer Abendsegler IV s i V

Pipistre//us pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 *
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Erläuterungen zu Tabelle 2:

Rote Liste
D Gefährdungsstatus in Deutschland (MEINIG et al. 2009)
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et al. 2003)

2 stark gefährdet D Daten defizitär, Einstufung nicht möglich
3 gefährdet V Vorwarnliste
` gefährdete wandernde Tierart * nicht gefährdet

Gefährdung anzunehmen, aber
Status unbekannt

FFH Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
ll Art des Anhangs ll IV Art des Anhangs IV

§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und
Verordnungen:
s streng geschützte Art

G)_

Anmerkung zu Tabelle 2: Eine sichere Unterscheidung der Großen Bartfledermaus (Myotis brondtiı) und der
Kleinen Bartfledermaus (Myotis mystacinus) ist anhand von Lautaufnahmen nicht möglich. Für die sehr seltene
Große Bartfledermaus liegen aus dem relevanten Messtischblatt 7917 (TK 25) bislang keine Fundmeldungen vor
(LUBW 2014).

3.2.3 Reptilien
lm Untersuchungsgebiet wurde eine Reptilienart nachgewiesen. Die Bergeidechse wurde an einigen
wenigen Stellen am südexponierten Waldrand nördlich des eigentlichen Grubengeländes beobachtet;
vermutlich kommt sie auch an lichten Stellen im Wald selbst vor. Die anspruchslose Art ist in Baden-
Württemberg weit verbreitet, häufig und gilt als nicht gefährdet.

Nicht auszuschließen ist darüber hinaus das Vorkommen der (nachtaktiven) Blindschleiche (Anguis
frogi/is); die Art ist ebenfalls weit verbreitet, häufig und ungefährdet. Beide Arten sind nach BNatSchG
besonders gescrützt, unterliegen also nicht den Bestimmungen von §44 BNatSchG.

Die streng gescl"ützte Zauneidechse (Lcıcerto ogi/is) wurde trotz gezielter Nachsuche an keinem der
zehn Untersuchıngstage gefunden. Auch unter ose aufliegenden Steinen, Brettern, Metallplatten u. ä.
fanden sich keire Hinweise auf Zauneidechsenvc›rkommen. Die Art kommt im Gebiet wahrscheinlich
nicht oder allenfalls in sehr geringer Dichte vor. Die wärmebedürftige Zauneidechse bewohnt in
Baden-Württemberg schwerpunktmäßig tiefere _agen und stellt mit zunehmender Höhe höhere An-
sprüche an Exposition, Kleinklima und Struktur ihrer Habitate; bei etwa 900 bis 1000 m erreicht sie die
obere Grenze ihrer Höhenverbreitung (LAUFER 2007). Die Annahme liegt deshalb nahe, dass die Tuninger
Tongrube wegen ihrer Höhe (800 m) und des durch die Muldenlage verstärkten ungünstigen Klein-
klimas für die Zauneidechse ungeeignet ist. Auch der tonige, im trockenen Zustand schwer grabbare
Boden dürfte für die Art ungünstig sein.

Auch die ebenfalls wärmebedürftige Schlingnatter (Coronello oustrioco) wurde im Gebiet nicht gefun-
den und dürfte ebenfalls aus klimatischen Gründen auszuschließen sein.

Bewertung: Das Gebiet hat für Reptilien größtenteils keine und bereichsweise eine untergeordnete
Bedeutung (Kaule 5, siehe Bewertungsmatrix im Anhang ll).
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3.2.4 Amphibien
lm engeren Untersuchungsgebiet wurden drei Amphibienarten gefunden:

- Grasfrosch (Rono tempororio)

- Bergmolch (lchthyosouro olpestris)

- Wasserfrosch (Rono X escu/en to)

Die Grube weist nur wenige kleine, überwiegend sommertrockene Gewässer auf; die Amphibienvor-
kommen beschränken sich deshalb auf wenige anspruchslose Arten, alle in geringer Dichte. Die
Gewässer sind in

dargestellt.

Am südwestlichen Rand der Grube gibt es zwei etwas größere, beieinander liegende Gewässer; das
größere von beiden (Nr. 1 in

), das 2013 einen dichten Rohrkolbenbestand aufwies, wurde im Winter/Frühjahr 2014 ausgeräumt und
ist seitdem offen und vegetationslos, das westlich davon gelegene kleinere Gewässer (Nr. 2) ist durch
einen unmittelbar angrenzenden Weidenbestand stark beschattet, locker mit Rohrkolben bewachsen
und weist im Sommer eine geschlossene Wasserlinsendecke auf.

Abbildung 5: Kleingewässer im Untersuchungsgebiet, Erläuterung der nummerierten Gewässer im Text.
(Luftbild Ouelle Orthofoto LGL), unmaßstäblich

ockene
Gewässer im offenen Grubengelände (Nr. 3 - 5), davon Nr. 3 mit etwas längere Wasserführung und
dichterer Vegetation aus Rohrkolben (Typho /otifo/io), die teilweise von kleinen, ebenfalls temporären
Rinnsalen durchflossen werden, und einige kleine, fahrspurartige Gewässer (Nr. 7 - 8) mit Vegetation
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aus Binsen (Juncus gloucus, J. orticu/otus) und Sumpf-Simse (E/eochoris sp.) am Westrand der Suk-
zessionsfläche.

In den beiden dauerhaft wasserführenden größeren Gewässern (Nr 1, 2) wurde eine kleine Population
des Wasserfroschs (Rono X esculento) mit maximal drei gleichzeitig rufenden Männchen festgestellt;
wie einige wenige Funde von vagabundierenden heurigen Jungtieren im Bereich der Grubensohle
zeigen, pflanzt sich die Art erfolgreich fort.

Kaulquappen des Grasfroschs (Rana tempororio) wurden sowohl in den beiden dauerhaften Gewässern
(1,2) als auch (in geringer Zahl) in den temporären Gewässern im Bereich der Grubensohle entdeckt,
auch frisch verwandelte Jungtiere wurden 2014 und 2015 mehrfach in der Umgebung der temporären
Gewässer gefunden. Der Fortpflanzungserfolg des Grasfroschs in den temporären Gewässern dürfte von
Jahr zu Jahr in Abhängigkeit vc›n der Dauer der Wasserführung stark schwanken.

Vom Bergmolch (lchthyosouro olpestris) wurden adulte Tiere und Larven in sämtlichen Gewässern ge-
funden, darüber hinaus mehrfach aucl" landlebende adulte Tiere unter Brettern, alten Schildern u. ä.;
die Art dürfte die häufigste Amphibierart in der Grube sein.

Alle drei Arten sind in Baden-Württen'berg häufig und weit verbreitet; der Grasfrosch geht, vor allem
wegen verkehrsbedingter Wanderungsverluste und Verlusten durch die landwirtschaftlich Intensi-
vierung von Niedermoorgebieten, regional deutlich zurück und ist deshalb in der baden-württem-
bergischen "Vorwarnliste" aufgeführt. Die beiden anderen Arten sind in Baden-Württemberg häufig,
weit verbreitet und nicht gefährdet.

Eine gezielte nächtliche Nachsuche mit Hilfe von Klangattrappen nach den in Entnahmestellen
normalerweise zu erwartenden, streng geschützten Arten Gelbbauchunke (Bombino vcıriegoto),
Kreuzkröte (Bufo co/omito) und Laubfrosch (Hy/cı orboreo) am 12.6.13 war erfolglos; auch bei den
übrigen Begehungen wurden keine Hinweise aufVorkommen dieser Arten gef„ınden. Zumindest für
Laubfrosch und Kreuzkröte, wahrscheinlich auch für die Gelbbauchunke, dürfte das Kleinklima der
Grube zu ungünstig sein. Alle drei Arten haben in Baden-Württemberg den Schwerpunkt ihrer Höhen-
verbreitung in Lagen bis etwa 500 m (LAUFER 2007).

Bewertung: Das Gebiet hat für Amphibien eine untergeordnete Bedeutung (Kaule 5, siehe Bewer-
tungsmatrix im Anhang ll).

3.2.5 Tagfalter und Widderchen
In der Grube wurden 28 Tagfalterarten gefunden, davon sind acht nach BNatSchG besonders
geschützt. Streng geschützte Arten oder Arten der FFH-Anhänge wurden nicht gefunden und sind im
Gebiet auch nicht zu erwarten.

Unter den gefundenen Arten ist mit dem Silberfleck-Perlmutterfalter (Bo/orio euphrosyne) eine, die in
der baden-württembergischen Roten Liste als "gefährdet" aufgeführt wird; die Art bewohnt lichte
Wälder und strukturreiche Waldränder in allen Höhenlagen; die Raupe lebt an Veilchenarten. Von der
Art wurde ein Einzeltier am 3.6.2014 am südlichen, waldnahen Rand der Grube gefunden, trotz Nach-
suche keine weiteren Tiere.

Unter den übrigen Arten sind sieben etwas anspruchsvollere Arten der baden-württembergischen
"Vorwarnliste": Bis auf lssorio /othonio, die in den unterschiedlichsten Lebensräumen zu finden ist und

365° freiraum + umwelt Seite 17 von 36



●
●

●
●

TULIP GmbH Et Co. KG Faunistisches Gutachten
Tongrube Liapor in Tuningen

für die Eiablage vor allem Stoppelfelder aufsucht, sind alle Arten Bewohner des blüten- und struktur-
reichen Offenlandes, die mageres Grünland, Böschungen und Säume sowie magere Ruderalflächen
besiedeln. In der Grube sind vor allem die offenen, lückig bewachsenen und leguminosenreichen
Ruderal- und Pionierfluren im Sohlbereich und an den Böschungen sowie die lockeren Waldränder mit
Fragmenten saurer Magerrasen, vor allem in Südexpositionen, gut geeignete Lebensräume für diese
Arten.

Tabelle 3: lm Untersuchungsgebiet 2013 bis 2015 beobachtete Tagfalter und Widderchen. Legende: RL BRD:
Status in der Roten Liste Deutschland (Reinhard § Bolz 2011) RL BaWü: Status in der Roten Liste Baden-
Württemberg (EBERT 2005) , RL NR Alb: Status in der Roten Liste für den Naturraum Schwäbische Alb (EBERT
2005). Kategorien: 3: gefährdet, V: Art der "Vorwarnliste" §: nach Bundesnaturschutzgesetz besonders (b) oder
streng (s) geschützte Art. FFH-Anhang: aufgeführt in einem Anhang der FFH-Richtlinie

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH § RL BW RL D

Ag/ais urticae Kleiner Fuchs -

Anthocharis cardamines Aurorafalter -

Aphantopus hyperantus Schornsteinfeger -

Araschnia /evana Landkärtchen -

Bo/oria euphrosyne Silberfleck-Perlmutterfalter - I) 3 2

Coenonympha arcania, Weißbindiges Wiesenvögelchen - I) V -

Coenonympha pamphilus Kleiner Heufalter - I)

Cyaniris semiargus Rotklee-Bläuling V

Cynthia cardui Distelfalter

Erebia medusa Rundaugen-Mohrenfalter 3

Erynnis tages Kronwicken-Dickkopffalter

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter

inachis io Tag pfauenauge

issoria /athonia Kleiner Perlmutterfalter

Leptidea sinapis Tintenfleck-Weißling D

Maniola jurthina Großes Ochsenauge

Me/anargia galathea Schachbrettfalter

Pararge aegeria Wald-Brettspiel

Pieris brassicae Gro 3er Kohl-Weißling

Pieris napi Grüfıader-Weißling

Pieris rapae Kleider Kohl-Weißling

Po/ygonia c-a/bum, Wei šes C

Po/yommatus icarus Icarus-Bläuling

Pyrgus ma/vae Malven-Dickkopf V V

Thymelicus lineola Schwarzkolbiger Dickkopf
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH § RL BW RL D

T/1)/ITIG/ICUS Sy/V@Sl`fI'S Braunkolbiger Dickkopf- Falter -

Vanessa ata/an ta Admiral

Zygaena fi/ipendu/ae Seehsfleek-Widderchen _ b

Bewertung: Die Anwendung der Kriterien der 9-stufigen Bewertungsskala nach Kaule ergibt an-
hand des Kriteriums „eine gefährdete Art" eine Einstufung „lokal bedeutsam" (Kaule 6).

3.2.6 Libellen
In der Grube wurden 14 Libellenarten gefunden, die - wie alle einheimischen Libellen - nach
BNatSchG besonders geschützt sind. Streng geschützte Arten oder Arten der FFH-Anhänge wurden
nicht gefunden und sind im Gebiet auch nictt zu erwarten.

Unter den gefundenen Arten ist mit der Kleiren Pechlibelle (Ischnura pumi/io) eine, die in der baden-
J.württembergischen Roten Liste als "gefährde_" aufgeführt wird; die Art ist ein typischer Bewohner von

Entnahmestellen und bewohnt als Pionierart flache, sc›nnenexponierte, vegetationslose Temporär-
gewässer in mehr oder weniger ruderaler Umgebung. Die Art wurde in der Grube mehrfach an den
flachen, teilweise von kleinen Rinnsalen durchströmten Gewässern in der Grubensohle beobachtet.

Die übrigen Arten sind häufige, in Baden-Württemberg weit verbreitete und ungefährdete Arten, die
bis auf Orthetrum brunneum und Sympetrum fonscolombiialle in der Grube bodenständig sein
dürften.

Tabelle 4: : lm Bearbeitungsgebiet 2013, 2014 und 2015 beobachtete Libellenarten. Legende: RL BRD: Status in
der Roten Liste Deutschland (OTl Et PIPER 1998) RL BaWü: Status in der Roten Liste Baden-Württemberg
(HUNGER Et SCHIEL 2006) - Kategorien: 3: gefährdet, V: Art der "Vorwarnliste" §: nach Bundesnaturschutzgesetz
besonders (b) oder streng (s) geschützte Art. - Alphabetische Sortierung nach wissenschaftlichen Namen.

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH § RL BW RL D

Anax Imperator Königslibelle _ b

/IGS/1110 Cl/01160 Blaugrüne Mosaikjungfer _ b

COGHUQFIOH PUG//O Hufeisen-Azurjungfer _ b

Ischnura elegans Große Pechlibelle _ b

Ischnura pumi/io Kleine Pechlibelle _ b 3 3

ll@Sl`@S SPOHSO Gewöhnliche Binsenjungfer _ b

Libellula depressa Plattbaueh _ b

Libellula quadrimaculata Vierfleek _ b

Orthetrum brunneum Südlicher Blaupfeil _ b - 3

Orthetrum cancella tum Großer Blau pfeil _ b
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH § RL BW RL D

Pyrrhosoma nymphula Frühe Adonislibelle - b
Sympecma fusca Gemeine Winterlibelle - b - 3
Sympetrum sanguineum Blutrote Heidelibelle - b
Sympetrum fonscolombei Frühe Heidelibelle _ b

Bewertung: Bei Anwendung der Kriterien der 9-stufigen Bewertungsskala nach Kaule resultiert
anhand des Kriteriums „eine gefährdete Art" eine Einstufung als Libellenlebensraum von lokaler
Bedeutung (Wertstufe 6).

3.2.7 Sonstige Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
lm engeren Untersuchungsgebiet sind keine weiteren streng geschützten Arten zu erwarten. Vor-
kommen der Haselmaus sind aufgrund der Höhenlage und der klimatisch ungünstigen Lage der
Tongrube unwahrscheinlich und wegen der geringen Häufigkeit von Beerensträuchern nicht zu
erwarten.

3.2.8 Sonstige naturschutzfachlich bemerkenswerte Tierarten
Systematische Untersuchungen von weiteren Tiergruppen (z.B. aus der Gruppe der Insekten, Spinnen)
wurden nicht durchgeführt. Eine Relevanzbegehung der Wildbienen erbrachte keine Nachweise
bemerkenswerter Arten. Mit den bearbeiteten Artengruppen ist eine ausreichende Bewertung des
Gebietes aus faunistischer Sicht möglich.

4. Artenschutzrechtliche Prüfung

4.1 Rechtsgrundlage artenschutzrechtliche Prüfung

Der § 44 BNatSchG unterscheidet zwischen "besonders geschützten Arten" (§ 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG) und "streng geschützten Arten" (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Definition streng und besonders geschützte Arten

Gemäß § 7 Abs.2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG wird wie folgt unterschieden:

Die besonders geschützten Arten sind in Anhang A oder Anhang B der EG- Artenschutzverordnung
(Verordnung (EG) Nr. 338/971 des Rates vom 9. Dezember 1996) aufgelistet. Die Richtlinie setzt das
Washingtoner Artenschutzübereinkommen aus dem Jahr 1973 um, welches der Überwachung und
Reglementierung des internationalen Handels dient. Besonders geschützt sind auch die Arten, die im

I 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
(ABI. L 61 v0m 3.3.1997, S. 1, L 1OO v0m 17.4.1997, S. 72, L 298 v0m 1.11.1997, S. 70, L 113 v0m 27.4.2006, S. 26), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABI. L95 vom 8.4.2008, S. 3)
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Anhang IV der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der Anlage 1

Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung aufgelistet sind.

Die streng geschützten Arten sind als Teilmenge der besonders geschützten Arten folgenden
Anhängen bzw. Anlagen zu entnehmen:

die Arten aus Anhang A der EG- Artenschutzverordnung,

die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie,

die Arten nach der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung.

Nach der Wertung des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt den europäischen Vogelarten in der Syste-
matik noch eine gesonderte Stellung zu. Sie sind nach § 7 Abs.2 Nr. 13 BNatSchG lediglich besonders
geschützte Arten, werden aber gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng geschützten Arten
gleichgestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige europäische Vogelarten z.B. schon durch den
Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 streng geschützte Arten sind.

Artenschutzrechtliche Verbote

Die artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 BNatSchG festgelegt. Gemäß § 44 BNatSchG ist es
verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören (Tötungsverbot),

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot),

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).

Ausnahmen von Verbotstatbeständen

§ 44 Abs.5 und Abs. 6 BNatSchG sieht hinsichtlich der Verbotstatbestände verschiedene Ausnahmen
vor:

Für nach § 15 BNatschG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fürVorhaben, die im Sinne
des § 18 Abs.2 Satz 1 BauGB zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote. Für
Tier- und Pflanzenarten aus Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, europäische Vogelarten oder solche
Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind, ist ein Verstoß
gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 unter folgender Voraussetzung nicht gegeben:

Die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder

Ruhe-stätten wird im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt.
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Sowe`t erforderlich, können auch zu diesem Zweck vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (so

genarnte CEF-Maßnahmen) festgesetzt werden. Sind andere besonders geschützte Arten

betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß

geger die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.

Weitere Ausnahmen regelt der § 45 des BNatSchG. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall im
Interesse der öffentlichen Sicherheit Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG zulassen. Eine
Ausnahme kann jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen zugelassen werden:

es sind keine zumutbaren Alternativen gegeben

der Erhaltungszustand der Populationen einer Art wird nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel

16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. Hierbei sind Artikel 16

Abs.3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs.2 der Richtlinie 79/409/EWG zu beachten.

das Vorhaben ist im überwiegenden öffentlichen Interesse, einschließlich solcher sozialer und

wirtschaftlicher Art.

Nach § 67 Abs.2 BNatSchG ist eine Befreiung möglich, wenn die Durchführung der Vorschriften im
Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

4.2 Auswirkungen unter Berücksichtigung des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG

4.2.1 Auswirkungen auf Vögel

Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG).

Verstöße gegen das Tötungsverbot können dadurch vermieden werden, dass die Bauarbeiten außerhalb
der Vogelbrutzeit begonnen werden; die Bauarbeiten selbst sorgen im weiteren Verlauf für eine aus-
reichende Vergrämung, so dass Vögel während der Dauer der Bauzeit innerhalb des Baubereichs keine
Bruten beginnen. Gehölze müssen außerhalb der Brutzeit (d.h. in den Monaten Oktober bis Februar)
gerodet werden. Ebenso muss der Abbruch von Gebäuden, in denen Vogelbruten stattfinden, außerhalb
der Vogelbrutzeit erfolgen. Falls ein Abbruch im Sommerhalbjahr erfolgen muss wird folgendes Vor-
gehen vorgeschlagen: Alle Einflugmöglichkeiten werden in den Wintermonaten verschlossen, so dass
im Frühjahr, wenn die Vögel ihre Brutplätze beziehen wollen, kein Einflug erfolgen kann. Zugleich
müssen in der angrenzenden Umgebung Nistkästen angeboten werden, damit die im Frühjahr ein-
treffenden gebäudebrütenden Vögel (Hausrotschwanz, Bachstelze, Feldsperling) ausweichen können.

Lärm- akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG)

TRAUTNER StJO0S (2008) empfehlen, bei der artenschutzrechtlichen Prüfung bei "mäßig häufigen Arten
mit hoher Stetigkeit bis sehr häufigen Arten sowie verbreiteten Arten mit hohem Raumanspruch...
regelhaft keine erhebliche Störung anzunehmen"; dies gilt "ggf. auch [für] Arten der Vorwarnliste". Das
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Vorhaben ist deshalb nicht mit Verstößen gegen das Störungsverbot in §44 BNatSchG, Abs. 1 Nr. 2 ver-
bunden.

Sehr störungsempfindliche Vogelarten sind im Umfeld des Bauvorhabens nicht präsent. Brutvor-
kommen des Rotmilans sowie von weiteren empfindlichen Vogelarten befinden sich außerhalb des
Wirkbereichs des Vorhabens.

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten
(§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG)

Die Brutvögel in den bebauten Bereichen im Westen und der Tongrube sind häufige bis sehr häufige
Vogelarten. Mögliche Revierverluste durch das Vorhaben führen nicht zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der lokalen Population der betroffenen Vogelarten. Durch den ohnehin erforderlichen
naturschutzrechtlichen Ausgleich entstehen an anderer Stelle in der Umgebung neue Habitate, die
mittel- bis langfristig wieder durch die betroffenen Vogelarten genutzt werden können

Die Verluste an Nahrungshabitat für die Greifvögel Rotmilan, Mäusebussard und Turmfalke werden
nicht zu einer Revieraufgabe der genannten Arten führen, da nur Teil des Eingriffsgebietes als Nah-
rungshabitat bedeutsam sind und die Reviergröße der Arten mehrere hundert Hektar umfasst. Es wird
empfohlen, bei Realisierung des Vorhabens an diesem Standort Kompensationsmaßnahmen vorzu-
sehen, welche auch diesen Arten zu Gute kommen.

Dagegen wären Eingriffe in den nc›ch nicht abgebauten Bereich im Osten problematischer. Dort
kommen eirige gebüschbrütende Vogelarten vor, die landesweit teilweise stark rückläufige Bestände
aufweisen (Dorngrasmücke, Feldschwirl, Fitis, Goldammer). Diese Bereiche (Teilflächen Nr. 8, 9 und 10
in Abbildung 3) sollten daher nicht beansprucht werden sondern vielmehr durch Pflegemaßnahmen
erhalten und weiter optimiert werden.
Tabelle 5: Auswirkungen aufVögel am Standort Liapor Tuningen

Schutz-
status
BaSchVo,
Rote Liste
Ba-Wü,
VSch-RL

Vogelart Vorkommen Art der Betroffenheit
Möglicher
Verbotstatbestand gemäß
§ 44 Abs.1 Nr.1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Maßnahmen zur
Vermeidung von
erheblichen
Beeinträchtigungen
der lokalen
Population

Beeinträchti-
gung des
lokalen
Bestandes der
Arten

Alle Vogel-
arten

Verluste von Gelegen
während der Brutzeit
(Tötungsverbot, § 44 Abs.
1 Nr. 1 BNatSchG)

Um Verluste von
Gelegen während der
Brutzeit zu vermei-
den, müssen Gehölz-
rodungen und der
Abbruch von Ge-
bäuden außerhalb
der Brutzeit (Oktober
bis Februar) statt-
finden.

Keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden
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Vogelart Schutz-
status
BaSchVo,
Rote Liste
Ba-Wü,
VSch-RL

Vorkommen Art der Betroffenheit
Möglicher

Maßnahmen zur Beeinträchti-
Vermeidung von gung des

Verbotstatbestand gemäß erhebliche" I0l<3I@"
§ 44 Abs.1 Nr.1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Beeinträchtigungen

Population

Bestandes der
der lokalen Arten

Alle Vogel-
arten

Beeinträchtigung durch
Lärm2/ Störung (§ 44 Abs.
1 Nr. 2 BNatSchG)
Die Störungen durch
Baulärm sind schwer
prognostizierbar. Es
kommen jedoch keine
besonders störungs-
empfindlichen Arten im
Wirkbereich des Vor-
habens vor.

Nicht erforderlich keine

Häufige bis
sehr häufige
und unge-
fährdete
Vogelarten
des Waldes
und des
Waldrandes

Verlust von Lebensraum,
dadurch bedingte Revier-
verluste.
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

Die möglichen Re-
vierverluste haben
keine erheblichen
Auswirkungen auf
die lokalen Bestände
der weit verbreiteten
Arten. Mittel bis
langfristig entstehen
Ersatzhabitate auf
den Ausgleichs-
flächen.

keine

Vogelarten der Roten Liste, streng geschützte und sonstige wertgebende Vogelarten

Dorngras- b Unregelmäßiger
mücke RLV Brutvogel am

nordöstlichen
Grubenrand
(nur2013)

Je nach Flächen-
inanspruchnahme Verlust
eines unregelmäßig
genutzten Brutreviers
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

Erhaltung der nicht
abgebauten Bereiche
der Grube im Osten
(Teilflächen 8, 9 und
10 in Abbildung 3).
Sofern kleinflächige
Eingriffe in diesen
Bereichen notwendig
sind, müssen die
verbleibenden
Bereiche durch
Pflegemaßnahmen
optimiert werden.
Durch abschnitts-
weise Gehölzpflege
und Pflegemahd
kann der Bereich
dauerhaft
offengehalten und
für die betroffenen
Arten optimiert
werden

keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden

2 Der von dem Baugebiet ausgehende Lärm wirkt nicht auf alle Vögel gleich. Faktoren, welche die Varianz der Reaktionen auf Lärm bedingen
sind: Artabhängige Empfindlichkeitsunterschiede, Prädisposition (Vögel innerhalb bzw. außerhalb der Brutzeit, auf dem Zug, bei Rast
Nahrungsaufnahme etc.), Art und Weise bzw. Form der innerartlichen Kommunikation, Zusammenwirken von Lärm und optischen Stimulı
Form der Lärmbelastung (Dauerpegel vs. Einzelschallereignisse), Gewöhnungseffekte.
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Vogelart Schutz-
status
BaSchVo,
Rote Liste
Ba-Wü,
VSch-RL

Vorkommen Art der Betroffenheit
Möglicher
Verbotstatbestand gemä
§ 44 Abs.1 Nr.1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

ß

Maßnahmen zur
Vermeidung von
erheblichen
Beeinträchtigun
der lokalen
Population

C11

Beeıntrachtı-
gung des
lokalen
Bestandes der
Arten

Tongrube Liapor in Tuningen

9

Feldschwirl b
RLV

Brutvogel am
östlichen
Grubenrand
(2013, 2014 und
2015)

Je nach Flächeninan-
spruchnahme Verlust des
Brutreviers
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

Siehe
Dorngrasmücke

keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden

Feld-
sperüng

b
RLV

Brutvogel mit
3 Revieren

'|_ Mögliche Revierverluste
führen nicht zu einer
erheblichen Beein-
trächtigung des lokalen
Bestandes der Art

Nicht erforderlich. Es
wird jedoch em-
pfohlen zur För-
derung der Art 3-5
Meisenkästent an
geeigneten Stellen
anzubringen.

keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden

Fitis b
RLV

Brutvogel in den
Gebüschen
östlich der Grube

Je nach Flächeninan-
spruchnahme Verlust
mehrerer Brutreviere
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

Siehe
Dorngrasmücke

keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden

Gimpel b
RLV

Brut in den
angrenzenden
Wäldern

Keine erhebliche Be-
troffenheit erkennbar. Es
bestehen voraussichtlich
Ausweichmöglichkeiten.

Nicht erforderlich. keine

Goldammer b
RLV

Brutvogel in den

besondere an
Grubenrände
im Norden,

Gebüschen, ins-

r
den
n

Süden und Osten

Je nach Flächeninan-
spruchnahme Verlust
mehrerer Brutreviere
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

Siehe
Dorngrasmücke

keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden

Mäuse-
bussard

S Unregelmäßiger
Nahrungsgast im
Untersuchungs-
gebiet

siehe Rotmilan siehe Rotmilan keine

3 z.B. Holzbetonkästen der Fa. Schwegler
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Schutz-
status
BaSchVo,
Rote Liste
Ba-Wü,
VSch-RL

Vogelart Vorkommen Art der Betroffenheit
Möglicher
Verbotstatbestand gemäß
§ 44 Abs.1 Nr.1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Maßnahmen zur
Vermeidung von
erheblichen
Beeinträchtigungen
der lokalen
Population

Beeinträchti-
gung des
lokalen
Bestandes der
Arten

Rot- s
milan Anhang 1

VSchRL

Unregelmäßiger
Nahrungsgast im
Untersuchungs-
gebiet

Verlust von Nahrungs-
habitaten. Eine so regel-
mäßige Nutzung, dass ein
Verlust dieser Flächen
direkte Auswirkungen auf
die lokale Population
erwarten lässt, findet vor
dem Hintergrund der
großen Reviergröße der
Art nicht statt.
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG)

Nicht erforderlich, es
wird empfohlen,
Rahmen des
Kompensations-
Konzeptes auch

im

Maßnahmen vor-
zusehen (z.B. Grü
landextensivieru n
Brachestreifen ,

n-

Q.

Anlage von Saum-
strukturen) von
denen auch die Art
profitiert. Von der
vorgeschlagenen
Offenhaltung der
Teilflächen 8 9 u, n
10 (Abbildung 3)
profitieren auch
Greife

d

die

keine, sofern
die vorge-
schlagenen
Maßnahmen
umgesetzt
werden

Nahrungsgast im
Untersuchungs-
gebiet

Turmfalke s Unregelmäßiger siehe Rotmilan siehe Rotmilan keine

Erläuterung zu Tabelle 5: s = streng geschützt nach Bundesartenschutzverordnung (BASchVO), b = besonders
geschützt nach BASchVO, Gefährdung Rote Liste Ba-Wü (Stand 2007): RLV = Vorwarnliste,
Vogelschutzrichtlinie: VS = Art aus Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für das Plangebiet ein mittleres Konfliktpotenzial für
Vögel besteht. Es ist davon auszugehen, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung erforderlicher
Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen (insbesondere die (weitgehende) Erhaltung und Entwicklung
des nicht abgebauten Grubenabschnittes im Osten) realisierbar sein wird.

4.2.2 Auswirkungen auf Fledermäuse

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten
(§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG), Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

Hinweise auf Fledermausquartiere liegen für den Planbereich nicht vor, dennoch kann nicht vollständig
ausgeschlossen werden, dass einzelne Rindenspalten oder Gebäudespalten als vorübergehende Ruhe-
stätte während der Sommermonate genutzt werden. Der Verlust an Ouartieren kann problemlos durch
das Anbringen von künstlichen Fledermauskästen kompensiert werden.
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Lärm und Licht- akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG)

Viele Fledermausarten werden durch Insekten an Beleuchtungen angelockt. Eine typische Art, die man
an Straßenbeleuchtungen beobachten kann, ist die im Gebiet vorkommende Zwergfledermaus. Arten
mit anderer Raumnutzung und anderem Beutespektrum, insbesondere aus der Gattung Myotis
(Mausohr, Bechsteinfledermaus), meiden dagegen oft Lichtquellen (starke Straßenbeleuchtung,
Fassadenbeleuchtungen, Fensterfronten nachts) und verlagern ihre Jagdgebiete in dunkle und
geräuscharme Jagdgebiete. Aber auch indirekte Wirkungen durch Verlust von nachtaktiven Insekten an
Lichtquellen können bedeutsam sein. Vermeidungsmaßnahmen sind für Mausohr (Myotis myotis),
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteiniı)4, erforderlich. Geeignete Vermeidungsmaßnahmen müssen
umgesetzt werden: Die Beleuchtung muss auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindestmaß
reduziert werden, die Verwendung „insektenfreundlicher" gelber LED-Leuchten sollte im Außenbereich
vorgeschrieben werden.

Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabitaten und Leitstruk-
turen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG)

Das engere Plangebiet hat für Fledermäuse eine untergeordnete Bedeutung. Es gibt wenige Gehölz-
strukturen und der Bereich ist aufgrund der klimatischen Lage eher ungünstig (Kaltluftbildung). Es ist
festzustellen, dass weder Leitstrukturen noch bedeutende Nahrungshabitate von Fledermäusen in An-
spruch genommen werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für das Plangebiet ein geringes Konfliktpotenzial für
Fledermäuse besteht. Es ist davon auszugehen, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung erfor-
derlicher Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen (Ersatz von Einzelquartieren, Berücksichtigung
geeigneter Rodungszeiten etc.) realisierbar sein wird.

4.2.3 Auswirkungen auf streng geschützte Reptilien
Streng geschützte Reptilienarten sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Auswirkungen sind deshalb
ausgeschlossen, ein Konfliktpotenzial besteht nicht.

4.2.4 Auswirkungen auf streng geschützte Amphibien
Streng geschützte Amphibien sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Auswirkungen sind deshalb
ausgeschlossen, ein Konfliktpotenzial besteht nicht.

4.2.5 Auswirkungen auf streng geschützte Tagfalter und Widderchen
Streng geschützte Tagfalterarten sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Auswirkungen sind deshalb
ausgeschlossen, ein Konfliktpotenzial besteht nicht.

4 kein Nachweis im engeren Untersuchungsgebiet, Vorkommen in angrenzenden Waldbeständen jedoch nicht
auszuschließen.
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4.2.6 Auswirkungen auf streng geschützte Libellen
Streng geschützte Heuschreckenarten sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Auswirkungen sind
deshalb ausgeschlossen, ein Konfliktpotenzial besteht nicht.

4.2.7 Auswirkungen auf sonstige streng geschützte Arten
Vorkommen weiterer streng geschützter Arten im Wirkbereich des Vorhabens sind auszuschließen und
damit auch keine Auswirkungen zu erwarten.

5. NATURA 2000 -Vorprüfung (§ 34 BNatSchG i.V.m. § 38 NatSchG)

5.1 Rechtsgrundlage FFH-Vorprüfung

Der Status als NATURA 2000-Gebiet bedingt einen besonderen naturschutzrechtlichen Schutz: Es
besteht grundsätzlich ein Verschlechterungsverbot für die betroffenen "natürlichen Lebensräume bzw.
Arten gemeinschaftlicher Bedeutung" (§ 37 NatSchG i.V.m. § 33 Abs.5 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 6 Abs.2 FFH- Richtlinie), das nur unter sehr engen Maßgaben durch Kompensationsmaßnahmen
zur Sicherstellung der Kohärenz von NATURA 2000 umgangen werden kann.

Es bestehen aber keine generellen Verbote für bestimmte Vorhaben und Bewirtschaftungen wie für
land-, forstwirtschaftliche und touristische Nutzungen oder auch die Errichtung baulicher Anlagen.
Entscheidend ist, ob ein Vorhaben, eine Planung oder Nutzung den jeweiligen Lebensraumtyp oder die
zu schützende Art erheblich beeinträchtigen könnten. Sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Pläne
oder Projekte, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Eingriffen, nicht mit Sicherheit auszu-
schließen, müssen diese Vorhaben einer Prüfung ihrer Verträglichkeit mit den festgelegten Erhaltungs-
zielen der betroffenen Natura 2000-Gebiete unterzogen werden. (Verträglichkeitsprüfung nach Artikel
6 Absatz 3 FFH-Richtlinie (§ 38 NatSchG). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Plan oder das
Projekt innerhalb des Natura 2000-Gebietes verwirklicht werden soll oder von außen auf das Gebiet
einwirkt.

Können erhebliche Beeinträchtigungen von vorneherein ausgeschlossen werden, ist eine
NATURA 2000- Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Kann dies nicht von vornherein ausge-
schlossen werden, kann eine NATURA 2000 -Vorprüfung durchgeführt werden, um festzustellen, ob
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen ist oder ob keine erheblichen Beeinträchtigungen zu
erwarten sind, d.h. ob auf eine vertiefende NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung verzichtet
werden.

5.2 Formblatt NATURA 2000 -Vorprüfung

Das Land Baden-Württemberg hat ein Formblatt zur Natura 2000 - Vorprüfung in Baden-Württemberg
erarbeitet. Das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MLR) empfiehlt die Anwendung des
Formblattes zur Feststellung der Notwendigkeit einer NATURA 2000 -Verträglichkeitsprüfung. Die
NATURA 2000 -Vorprüfung zum Standort Tongrube Liapor wurde anhand des Formblattes vor-
genommen. Es ist im Anhang I angefügt.

Die NATURA 2000 -Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der
maßgeblichen Bestandteile des Vogelschutzgebietes „Baar" ausgeschlossen werden können.
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6. Einschätzung der Eingriffe in Fauna, Biotope, Biotopverbund
(§§ 14, 15, §19, §21, § 30 BNatSchG)

6.1 Rechtsgrundlage Eingriffe Fauna, Biotope, Biotopverbund

Nach § 15 BNatSchG i.V.. § 15 NatSchG BW, sind unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne des § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatschG BW, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbilds erheblich beeinträchtigen können, auszugleichen oder zu ersetzen
(kompensieren). Vorrangig sind jedoch nach §§ 13, 15 BNatSchG erhebliche Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft vom Verursacher zu vermeiden.

§ 19 Abs. 1 BNatschG definiert, dass eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im
Sinne des Umweltschadensgesetz (USchadG) jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder
Arten hat, ist. Nach Abs.2 sind im Sinne des Absatzes 1 die Arten, die Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I
der Richtlinie 2009/147/EG oder den Anhängen ll und IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind.
Nach Abs.3 sind natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 die Lebensräume der Arten, die in
Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG c›der in Anhang ll der Richtlinie 2/43/EWG
aıfgeführt sind, natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie Fortpflan-
z.ıngs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten.

l\ach § 30 BNatSchG Abs.2 i.V.m. mit§ 33 NatschG BW sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder
e`ner sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope führen können, verboten.
l\ach Absatz 3 kann von den Verboten des Absatzes 2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden,
wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können.

Nach § 22 (1) NatSchG BW i.V.m. § 21 BNatSchG haben alle öffentlichen Planungsträger bei ihren
Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu berücksichtigen.

6.2 Auswirkungen auf Reptilien

Durch das Vorhaben geht eine Lebensstätte der besonders geschützten Bergeidechse verloren. lm
Rahmen des Kompensationskonzeptes sollten Maßnahmen zur Förderung der Art (z.B. Anlage von
Totholzhäufen und Saumstrukturen) auf dem bisher nicht abgebauten östlichen Bereich der Grube
durchgeführt werden.

Für die Artengruppe der Reptilien besteht ein geringes Konfliktpotenzial.

6.3 Auswirkungen auf Amphibien

Durch das Vorhaben gehen Laichgewässer und Landlebensräume der häufigen Amphibienarten Berg-
molch, Grasfrosch und Wasserfrosch verloren. Im Rahmen des Kompensationskonzeptes sollten Klein-
gewässern auf dem bisher nicht abgebauten östlichen Bereich der Grube (Teilfläche 9 in Abbildung 3)
angelegt werden. Damit lassen sich die Habitatverluste problemlos kompensieren. Wenn möglich,
sollten die Amphibien in die neu angelegten Ersatzhabitate umgesiedelt werden.

Für die Artengruppe der Amphibien besteht ein geringes Konfliktpotenzial. Verluste kleiner
Laichgewässer lassen sich ausgleichen.
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6.4 Auswirkungen auf Tagfalter und Widderchen

Die bebauten und die nahezu vegetationslosen, bzw. vegetationsarmen Bereich haben für Tagfalter
keine oder eine untergeordnete Bedeutung. Dagegen sind die lückig bewachsenen und leguminosen-
reichen Ruderal- und Pionierfluren im Sohlbereich und an den Böschungen sowie die lockeren Wald-
ränder mit Fragmenten saurer Magerrasen, vor allem in Südexpositionen, gut geeignete Lebensräume
für diese Arten, die je nach Flächeninanspruchnahme verloren gehen. Die mageren Böschungen mit
Anklängen bodensaurer Magerrasen (Teilflächen 8 und 9 in Abbildung 3) sollten nach Möglichkeit
erhalten werden und ggf. gepflegt (Mahd alle 2-3 Jahre) werden. Falls dies nicht möglich ist, können
Habitatverluste für diese Arten durch Anlage magerer, blütenreicher Offenlandbiotope (z. B. durch
Abschieben des Oberbodens) auf dem bisher nicht abgebauten Bereich der Tongrube im Osten mit
wenig Aufwand kompensieren.

Für die Tagfalter im Plangebiet besteht ein geringes Konfliktpotenzial. Die bei Realisierung des
Vorhabens entstehenden Lebensraumverluste können durch Ausgleichsmaßnahmen problemlos
kompensiert werden, so dass erhebliche Beeinträchtigungen der betroffenen Arten vermieden
werden können.

6.5 Auswirkungen auf Libellen

Bis auf die Pionierart Kleine Pechlibelle (lschnura pumi/io) kommen in der Tongrube nur weitverbrei-
tete Libellenarten vor. Werden die Laichgewässer beansprucht, kann problemlos durch die Anlage von
Kleingewässern auf der östlichen Sukzessionsfläche (Teilfläche 9 in Abbildung 3) ein Ausgleich ge-
schaffen werden. Diese Kleingewässer kommen ebenfalls den Amphibien (und anderen Arten der Still-
gewässer) zu Gute.

Für die Artengruppe der Libellen besteht also ebenfalls ein geringes Konfliktpotenzial.

6.6 Auswirkungen auf vorkommende Biotoptypen /Lebensräume

Durch das Vorhaben werden Biotoptypen unterschiedlicher Wertigkeit in Anspruch genommen. Unpro-
blematisch sind Eingriffe in bereits überbaute Flächen oder Lagerflächen (Teilflächen 1, 2, 5 in
Abbildung 3).

Die Inanspruchnahme der Biotope der Rohbodenfläche und der flachen Böschung (Teilflächen 6, 7 in
Abbildung 3) sind problemlos kompensierbar.

Eingriffe in die östlichen Bereiche (Teilflächen 8, 9 und 10 in Abbildung 3) sollten aus Artenschutz-
gründen (Kapitel 4.2.1) unterbleiben. Diese Flächen können durch gezielte Pflege- und Entwicklung-

smaßnahmen aufgewertet und in das erforderliche Ausgleichskonzept einbezogen werden. Auch die
Anlage von Kleingewässern zur Förderung von Amphibien und Libellen (Kapitel 6.3, 6.5) ist dort mög-
lich.

Die nördlich und südlich gelegenen Übergangsbereiche (Teilflächen 4, 11 und 12 in Abbildung 3) sind
aus naturschutzfachlicher Sicht ebenfalls schützenswert. Grundsätzlich sind aber dort stattfindende
Eingriffe ausgleichbar.

lm Bereich des geplanten Vorhabens, bzw. unmittelbar angrenzend befinden sich keine nach
§33 NatSchG geschützten Biotope (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6: Vorkommen von nach §33 NatSchG geschützten Biotopen (rot) und Waldbiotopen nach § 30a
LWALG (grün) im Umfeld des Vorhabens.

6.7 Auswirkungen auf den landesweiten Biotopverbund / Generalwildwegeplan

Die Forstliche Versuchs- „ınd Forschungsanstalt Baden-Württemberg (F\/A) hat im Auftrag des Landes
zur Ermittlung von bede„ıtsamen Wildtierkorridoren einen Generalwildwegeplan (GWP) erarbeitet, der
seit 2010 als Grundlage für einen großräumigen Biotopverbund waldassoziierter Tierarten dienen soll.
lm Generalwildwegeplar werden die wichtigsten überregionalen Wildtierkorridore zwischen bedeu-
tenden Wildtierlebensräımen in Baden-Württemberg dargestellt. Ziel des Generalwildwegeplans ist es,
möglichst vielen Arten Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten. Er ist ein elementares Instrument zur
Sicherung und Entwicklung des großräumigen Biotopverbunds und der Bio diversität. Der Generalwild-
wegeplan ist als wissenschaftlich fundierte Informations-, Planungs- und Abwägungsgrundlage bei
raumwirksamen Vorhaben zu berücksichtigen (Pressemitteilung F\/A, 13. April 2011).

Die Tongrube Tuningen liegt außerhalb großer Waldflächen (Kernflächen). Ein Wildtierkorridor nach
dem Generalwildwegeplan 2010 des Landes Baden-Württemberg (Hrsg.: Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2010) ist nicht vorhanden und daher nicht betroffen. Der
Bereich wird im Wildkatzenwegeplan des BUND nicht als Wildkatzen-Lebensraum eingestuft.

Die Tongrube in Tuningen liegt außerhalb von landesweiten Biotopverbundflächen (nachrichtliche
Übernahme LUBW, abgerufen am 30.07.2015).

6.8 Auswirkungen auf sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten

Vorkommen weiterer naturschutzfachlich bedeutsamer Arten können aufgrund der vorhandenen
Lebensraumausstattung des Gebietes weitgehend ausgeschlossen werden.

7. Vorschläge für Vermeidung, Minderung, Kompensation von Beeinträchtigungen

lm Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung und der Vorprüfung der Natura 2000 -Verträglichkeit
des Vorhabens am Standort Liapor in Tuningen sind Maßnahmen formuliert, die im Falle der Realisie-
rung am Standort Liapor umgesetzt werden müssten, um erhebliche Beeinträchtigungen der nach An-
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hang ll geschützten Fledermausarten zu vermeiden. Die Maßnahmen werden an dieser Stelle zu-
sammenfassend dargestellt:

Die Beleuchtung muss auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindestmaß reduziert werden,

die Verwendung „insektenfreundlicher" gelber LED-Leuchten sollte im Außenbereich vorgeschrieben

werden (verbindliche Festsetzung im B-Plan),

Abbruch der Gebäude und Rodung der Gehölze während der Wintermonate,

Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigungen und Verbotstat-
bestände für die Artengruppe der Vögel zu vermeiden:

Erhaltung der bisher nicht abgebauten Tongrube im Osten (Teilflächen 8, 9 und 10 in Abbildung 3),

Abbruch der Gebäude und Rodung von Gehölzen im Winter,

Es wird empfohlen Ausgleichskonzept im Rahmen der Eingriffsregelung weitere Maßnahmen zur

Förderung der betroffenen Vogelarten durchzuführen.

Die in den Kleingewässern der Tongrube vorkommenden Amphibien und Libellen können durch die
\leuanlage von Kleingewässern im östlichen Bereich (Teilfläche Nr.9 in Abbildung 3) gefördert werden.

n diesem Bereich kann auch durch Pflegemahd und das Abschieben von Oberboden die Habitat-
qualität für vorkommende Tagfalterarten und Widderchen optimiert und damit Habitatverluste
kompensiert werden.
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8. Zusammenfassung der Ergebnisse des faunistischen Gutachtens

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fledermäuse,
Reptilien, Amphibien, Libellen, Tagfalter und Widderchen sowie für sonstige streng geschützte
Arten erhebliche Beeinträchtigungen durch eine baulichen Entwicklung in der Tongrube Liapor

unter Berücksichtigung der in Kapitel 7 aufgeführten Vermeidungs-, Minimierungs- und
Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden können.

Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prüfung

Es ist nicht zu erwarten, dass durch bauliche Entwicklungen in der Tongrube die Verbotstatbestände
des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vc›gelschutzrichtlinie eintreten, sofern die in
Kapitel 7 aufgeführten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen
Berücksichtigung finden. Ein Ausnahmeverfahren gem. §45 (8) BNatSchG ist nicht erforderlich.

NATURA 2000-Vorprüfung

Eine erhebliche Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des angrenzenden NATURA 2000-
Gebietes (Vogelschutzgebiet „Baar") durch das Vorhaben ist ebenfalls nicht zu erwarten.

Einschätzung der Eingriffe in Fauna und Biotope

Durch das Vorhaben werden keine naturschutzfachlich besonders hochwertigen Lebensräume in An-
spruch genommen. Der Eingriff in die betroffenen Biotoptypen ist kompensierbar.

Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen

ı¬-ı7l'Ul\l
'LJ

„ır Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen müssen Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der im
angebiet vorkommenden streng geschützten Arten durchgeführt werden. Die östlichen Bereiche, der
ngrube, die bisher nicht abgebaut wurden, sollten erhalten werden. Sofern in diesen Bereichen
ngriffe notwendig wären, müssten die verbleibenden Bereiche durch geeignete Pflegemaßnahmen

aıfgewertet werden. Rodungs- und Abbrucharbeiten sollten in den Wintermonaten durchgeführt
werden. Mögliche Beeinträchtigungen der Fledermäuse durch nächtliche Beleuchtung sind durch ein
angepasstes Beleuchtungskonzept zu minimieren. Verluste von Lebensstätten wertgebender Tagfalter-,
Libellen- und Amphibienarten und der am Grubenrand vorkommenden Bergeidechse können
problemlos durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auf dem bisher nicht abgebauten östlichen
Bereich der Tongrube ausgeglichen werden. Maßnahmen wie das punktuelle Abschieben von
Oberboden, abschnittsweises Mähen, Auf-den-Stocksetzen von Gehölzen und die Anlage von
Kleingewässern können dazu dienen, diesen Bereich aufzuwerten.
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9.2 Internetseiten

BUND Wildkatzenwegeplan (WKWP): http://wildkatzenwegeplan.geops.de.

LUBW 2014 Fledermausnachweise: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is /225809/
Fledermaeuse komplett Endversion.pdf?command=downloadContentEtfilename=Fledermaeuse kompl
ett Endversion.pdf

LUBW online-Portal für Schutzgebiete: http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml

Bing-Maps Luftbilder: http://www.bing.com/maps/

9.3 Rechtsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das durch Artikel 4 Absatz
100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. I S. 3154) geändert worden ist.

Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (NatSchG
BW) in der Neufassung vom 23. Juni 2015 (GBI. S. 585), in Kraft getreten am 14.07.2015.

EU-Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (79/409/EWG).

FFH-Richtlinie - Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992, zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG).

365° freiraum + umwelt Seite 36 von 36

http://wildkatzenwegeplan.geops.de/
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is%20/225809/%20Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf?command=downloadContent&filename=Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is%20/225809/%20Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf?command=downloadContent&filename=Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is%20/225809/%20Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf?command=downloadContent&filename=Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
http://www.bing.com/maps/


TULIP GmbH Et Co. KG Faunistisches Gutachten
Tongrube Liapor in Tuningen

Anhang

I NATURA 2000- Vorprüfung (Vogelschutzgebiet "Baar")

ll Bewertungsmatrix

Ill Fotodokumentation

IV Beschreibung der registrierten Fledermäuse



TULIP GmbH Et Co. KG Faunistisches Gutachten
Tongrube Liapor in Tuningen

Anhang I: NATURA 2000-Vorprüfung (Vogelschutzgebiet „Baar")
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Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 

1. Allgemeine Angaben 
1.1 Vorhaben 

 
Folgenutzung Tongrube Liapor in Tuningen   

1.2 Natura 2000-Gebiete 
(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer 
 

 7820-441 

Gebietsnamen 
 

 „Baar“ 

1.3 Vorhabenträger 

 

 

Adresse 

TULIP GmbH & Co. KG 

Robert Eichhorn 

Marloffsteinerstr.1  

91080 Spardorf 

Telefon / Fax / E-Mail 

Telefon: 09131/537095 

Fax     : 09131/537096 

e-mail  : ro.eichhorn@arcor.de 

1.4 Gemeinde Tuningen, Landkreis Schwarzwald-Baar 

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 1a 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Schwarzwald-Baar- Kreis 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Schwarzwald-Baar- Kreis 

1.7 Beschreibung des 
Vorhabens  Das Tuninger Werk der Liapor GmbH & Co. KG aus dem oberfränkischen 

Hallerndorf-Pautzfeld  hat im Jahr 2012 den Standort Tuningen geschlossen. 
Die Fa. TULIP GmbH & Co. KG beabsichtigt die Entwick¬lung eines Gewerbe-
/Industriegebietes im Bereich des ehemaligen Werks. Die ehemalige Tongrube 
soll als Erddeponie für belastetes Bodenmaterial dienen. Eine genaue Planung 
des Gewerbe-/Industriegebietes  bzw.  der Erd- Deponie liegt derzeit noch nicht 
vor. Der Standort „Liapor“ grenzt unmittelbar an das Vogelschutzgebiet „Baar“. 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

 
2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 
 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen 

Dimensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene 
Maßstäbe zu wählen. 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

 

 

 

mailto:ro.eichhorn@arcor.de
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3. 

 
Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

365° freiraum + umwelt  07551 / 949558-3 07551 / 949558-9 

Jochen Kübler     

Klosterstraße 1  e-mail *   

88662 Überlingen  j.kuebler@365grad.com 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 

 
30.07.2015 

 

  

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 1a BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der 
Naturschutzbehörde erhältlich oder unter http://natura2000-
bw.de  

  

 

 

  

 
 
 
4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet   oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 
Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 

 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 

 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 1a Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 

 

Fristablauf: 
       
 

  
 
 

(1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 

:)„Je,l/(;oI_/

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü

http://natura2000-bw.de/
http://natura2000-bw.de/
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5. 

 
Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 
von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich 
charakteristischer Arten) oder 
Lebensräume von Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich durch 
folgende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

 

 

 Potenziell betroffene Vogelarten des 
Vogelschutzgebietes  
 
Baumfalke 
Bekassine 
Braunkehlchen 
Bruchwasserläufer 
Grauspecht 
Hohltaube 
Kampfläufer 
Kiebitz 
Krickente 
Neuntöter 
Raubwürger 
Rohrweihe 
Rotmilan 
Schwarzkehlchen 
Schwarzmilan 
Schwarzspecht 
Schwarzstorch 
Wanderfalke 
Weißstorch 
Wespenbussard 
Wiesenweihe 

 

 

 

Störungen 

Verlust von Bruthabitaten 

Verlust von Nahrungshabitaten 

Verlust von Rasthabitaten 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  Ü
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

anhand vorhandener Unterlagen 
 

 mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen 

betroffene 
Lebensraum- 

typen oder Arten *) 
**) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der Wirkung, 
Intensität, Grad der Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust  
 
Braunkehlchen 
Neuntöter 
Schwarzkehlchen 
 
 
Baumfalke 
Grauspecht 
Hohltaube 
Rotmilan 
Schwarzmilan 
Schwarzspecht 
Schwarzstorch 
Wanderfalke 
Wespenbussard 
 
 
 
Bekassine 
Bruchwasserläufer 
Kampfläufer 
Kiebitz 
Krickente 
Raubwürger 
Rohrweihe 
Wiesenweihe 
 
 

Die drei Arten waren als potenzielle Brutvögel 
zu erwarten, wurden jedoch nicht 
nachgewiesen. 

 

Verlust von (potenziellen) Nahrungshabitaten 
außerhalb des Vogelschutzgebietes (aber un-
mittelbar angrenzend). Von den aufgeführten 
Arten wurden nur Rotmilan und Schwarz-
specht unregelmäßig beobachtet. Eine so 
regelmäßige Nutzung, dass ein Verlust dieser 
Flächen direkte Auswirkungen auf die lokale 
Populationen der aufgeführten Arten erwarten 
lässt, findet vor dem Hintergrund der großen 
Reviergröße der Art nicht statt. 

 

Verlust von (potenziellen) Rast- und Durch-
zugsgebieten außerhalb des Vogelschutz-
gebietes (aber unmittelbar angrenzend). Von 
den aufgeführten Arten wurde bei den Kartie-
rungen keine Art beobachtet. Die Gewässer in 
der Fläche bzw. die Habitatstrukturen sind für 
die genannten Arten ungeeignet oder wenig 
geeignet. Eine regelmäßige Nutzung als auf 
dem Vogelzug erscheint für alle Arten unwahr-
scheinlich. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.2 Flächenumwandlung  -  -  

6.1.3 Nutzungsänderung -  -  

6.1.4 Zerschneidung, Fragmen-
tierung von Natura 2000-
Lebensräumen  

Alle Arten 
Eine (zusätzliche) Bebauung stellt für die 
Arten kein unüberwindbares Hindernis dar. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 
Wasserregimes  

   

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen   -  -  

6.2.2 akustische Veränderungen , 
Störungen 

Alle Arten Sehr störungsempfindliche Vogelarten sind im 
Umfeld des Bauvorhabens nicht präsent. Brut-
vorkommen des Rotmilans sowie von weiteren 
empfindlichen Vogelarten befinden sich 
außerhalb des Wirkbereichs des Vorhabens. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 
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6.2 betriebsbedingt    

6.2.3 optische Wirkungen durch 
Licht 

- -  

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

- -  

6.2.5 Gewässerausbau -  -  

6.2.6 Einleitungen / 
Wasserentnahme in 
Gewässer (stofflich, 
thermisch, hydraulischer 
Stress)  

-  -  

6.2.7 Zerschneidung, 
Fragmentierung, Kollision  

-  -  

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

-  -  

6.3.2 Emissionen  -  -  

6.3.3 akustische Wirkungen, 
Störungen 

Alle Vogelarten des 
Vogelschutzgebietes     

Sehr störungsempfindliche Vogelarten sind im 
Umfeld des Bauvorhabens nicht präsent. Brut-
vorkommen des Rotmilans sowie von weiteren 
empfindlichen Vogelarten befinden sich 
außerhalb des Wirkbereichs des Vorhabens. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  

 

7. Summationswirkung  
Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden 
oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete 
erheblich beeinträchtigt werden?  

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu 
erheblichen Beeinträchtigungen 
führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

7.1     

7.2     

 
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  

 

Ü Ü

U31
Ü
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8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 
Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

-  

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 
 

9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  
 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon 
ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung:        

 

 

 

 

 

 

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiets 
/ Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss 
durchgeführt werden.  

 

 Begründung:        

 

 

 

 

 

 

 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 



Anhang 
 
Anhang 1: Lage des Vorhabens 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lageplan des Untersuchungsgebietes, (Kartendienst LUBW, abgerufen am 23.07.2015), unmaßstäblich, Das Vogelschutzgebiet Baar grenzt 

unmittelbar an. Der östliche Bereich des Untersuchungsgebietes (nicht abgebauter Abschnitt der Tongrube) im Vogelschutzgebiet wird 
durch das Vorhaben nicht in Anspruch genommen.  
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Anhang ll: Bewertungsmatrix
Funfstufige Bewertungsmatrix zur Bewertung von Flächen auf Basis von Tierarten-Vorkommen ent-
wıckelt aus dem 9-stufigen Bewertungsschema von KAULE (1991) in seiner Abwandlung für Tier-
gruppen von RECK (1996).

merkung: Bei Stufen 8 oder 9 bzw. Stufe 5 werden nur Bundes- bzw. Landeslisten herangezogen, bei
den unteren Stufe auch die regionalen Roten Listen

9-stufıg

Krıterıen und Einstufung Von Flächen in eine Wertstufe nach RECK (1996)

Gesamtstaatlich bedeutsame Flächen
lndividuenreiches oder v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes Vorkommen einer bundesweit
vom Aussterben bedrohten Art. (Bei Arten mit sehr großen Aktionsräumen bzw. Streifgebieten: Vorkommen der
Art zur Fortpflanzungszeit sowie Vorhandensein der Fortpflanzungslebensräume und der essentiellen
Nahrungsgebiete).
Vorkommen zahlreicher stark gefährdeter Arten, z. T. in überdurchschnittlicher lndividuendichte mit artenreicher
Begleitfauna aus weiteren gefährdeten Arten.
Überwinterungs- oder Rastbiotope für vom Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Arten, in denen diese in
überdurchschnittlichen lndividuenzahlen auftreten oder Kriterien nach der Ramsar-Konvention erfüllt sind.
Vorkommen einer bundesweit extrem seltenen Art, die historisch weit zurückreichend ± dauerhafte Vorkommen
in Deutschland hat(te). Ausgenommen sind davon zwar regelmäßige, aber zugleich räumlich stark variierende
Brutgäste.
Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland sehr selten sind.
Vorkommen von Arten oder Unterarten, für die Deutschland eine besondere Schutzverantwortung hat, z.B.
zentraleuropäisch endemische Arten oder Arten, die ein europäisches Schwerpunktvorkommen in Deutschland
haben und die stark gefährdet oder sehr selten sind.
Erfüllung des höchstmöglichen Erwartungswertes, d.h. nahezu vollständiges mögliches Arteninventar bzw.
einzigartig gut ausgeprägte Biozönose für standortheimische Arten naturnaher Biotoptypen aus mehreren
charakteristischen, eher artenreichen taxonomischen Gruppen.
Überdurchschnittlich große Vorkommen von Arten des Anhang ll der FFH-Richtlinie oder des Anhanges I der EG-
Vogelschutzrichtlinie, die in Deutschland und im betreffenden Bundesland als gefährdet eingestuft sind, oder die
in Deutschland selten sind.

Landesweit bedeutsame Flächen
Vorkommen einer landesweit vom Aussterben bedrohten Art

Vorkommen einer bundesweit sehr seltenen oder landesweit extrem seltenen Art, die historisch weit zurück-
reichend ± dauerhafte Vorkommen in Deutschland bzw. Baden-Württemberg hatte.
überdurchschnittlich individuenreiches oder v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes Vorkommen
von i.d.R. mindestens zwei stark gefährdeten Arten. (Bei Arten mit sehr großen Aktions-räumen bzw. Streif-
gebieten: die Vorkommen zur Fortpflanzungszeit und die Fortpflanzungslebensräume sowie essentielle Nahrungs-
gebiete). Bei Amphibien auch Großpopulationen gefährdeter Arten.
Vorkommen mehrerer stark gefährdeter oder zahlreicher gefährdeter Arten in z.T. überdurchschnittlicher lndivi-
duendichte mit artenreicher, biotoptypischer Begleitfauna. Wichtige Überwinterungs- oder Rastbiotope von vom
Aussterben bedrohten oder stark gefährdeten Arten, bzw. von gefährdeten Arten, wenn diese in überdurch-
schnittlichen lndividuenzahlen auftreten.
Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland selten oder in Baden-Württemberg sehr selten sind.
Vorkommen von Arten bzw. Unterarten, für die der Bund oder das Land besondere Schutzverantwortung haben
und die gefährdet oder selten sind bzw. stark überdurchschnittlich individuenreiche Vorkommen (Schwerpunkt-
vorkommen) solcher Arten, unabhängig vom Gefährdungsgrad.
Erfüllung des Erwartungswertes, d.h. eine nahezu vollständige Präsenz des möglichen Arteninventars bzw. eine
einzigartig ausgeprägte Biozönose an standortheimischen Arten naturnaher Biotoptypen. Als Referenz ist hierbei
eines der 2 bedeutendsten Gebiete orientiert an großen Naturräumen IV. Ordnung aus mehreren charakterist-
ischen taxonomischen Gruppen oder bei nur einer (dann artenreichen) taxonomischen Gruppe, orientiert am
Naturraum Ill. Ordnung hinzuzuziehen.
Vorkommen von Arten des Anhanges ll der FFH-Richtlinie bzw. der EG-Vogelschutzrichtlinie Anhang I, die
landesweit rückläufig oder selten sind, bzw. des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, die gefährdet sind.
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9-stufig

Kriterien und Einstufung Von Flächen in eine Wertstufe nach RECK (1996)

Regional bedeutsame Fläche

Vorkommen einer stark gefährdeten Art.
lndividuenreiches oder, v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes Vorkommen einer gefährdeten
Art. (Bei Arten mit sehr großen Aktionsräumen bzw. Streifgebieten: die Vorkommen zur Fortpflanzungszeit und
die Fortpflanzungslebensräume sowie essentielle Nahrungsgebiete). Bei Amphibien auch Großpopulationen rück
läufiger Arten.
Vorkommen zahlreicher landesweit rückläufiger Arten, z.T. in überdurchschnittlicher lndividuendichte mit
artenreicher Begleitfauna.
Vorkommen einer bundesweit seltenen oder landesweit sehr seltenen bzw. regional extrem seltenen Art.
Vorkommen zahlreicher landesweit seltener Arten.
individuenreiche Vorkommen von rückläufigen Arten, für die Baden-Württemberg eine besondere
Schutzverantwortung hat. Überdurchschnittlich hohe, lebensraumtypische Artenvielfalt in naturnahen Biotopen
Überdurchschnittlich individuenreiche Vorkommen von in Baden-Württemberg nicht gefährdeten und häufigen
Arten des Anhanges ll und IV der FFH-Richtlinie.
Hohe Zahl regional rückläufiger oder hohe Zahl regional sehr seltener Arten bzw. Vorkommen von Arten mit seh
hohem Biotopbindungsgrad und regional sehr wenigen Lebensräumen.

I'

(6) Lokal bedeutsame, artenschutzrelevante Flächen:
Nur einzelne landesweit seltene oder gefährdete Arten, wobei die gefährdeten Arten in sehr geringer
lndividuendichte vorkommen oder der Bestand erkennbar instabil ist.
Vorkommen regional sehr seltener oder lokal extrem seltener Arten
regional durchschnittliche, biotoptypische Artenvielfalt wertbestimmender Taxazönosen
biotoptypische, in Baden-Württemberg noch weit verbreitete Arten mit lokal sehr wenig Ausweichlebensräumen
hohe allgemeine Artenvielfalt (lokaler Bezugsraum)

(5) Verarmte, noch artenschutzrelevante Flächen:
Gefährdete Arten nur randlich einstrahlend, euryöke, eurytope und ubiquitäre Arten überwiegen deutlich,
unterdurchschnittliche Artenzahlen (verglichen mit lokalen Durchschnittswerten der biotoptypischen Zönosen),
geringe lndividuendichte bzw. Fundhäufigkeit charakteristischer Arten.
Zumeist intensiv genutzte Lebensräume.

Stark verarmte Flächen:
Stark unterdurchschnittliche Artenzahlen, nahezu ausschließlich Vorkommen euryöker, eurytoper bzw. ubiquitärer Arten

(4)

Belastende oder extrem verarmte Flächen:
Tiervorkommen benachbarter Flächen durch Störung oder Emissionen belastend

(3)

deutliche Trennwirkung oder extreme Artenverarmung

Stark belastende Flächen:
Nachbarflächen stark beeinträchtigend oder hohe Trennwirkung; i.d.R. für höhere Tierarten kaum mehr
besiedelbare Flächen, wobei z.B. Gebäudebrüter eine Ausnahme bilden können.

(2)

Sehr stark belastende Flächen:
Nachbarflächen sehr stark beeinträchtigend, extrem hohe Trennwirkung; i.d.R. für höhere Tierarten nicht
besiedelbare Flächen.

(1)
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Anhang Ill Fotodokumentation
Alle Fotos von W. Löderbusch

Foto 7: Übersicht über das Grubengelände Von Osten. 5.5.2014.

Foto 8: Blick Von Osten über die Grubensohle (Fläche 6) mit vegetationsarmen Flächen und kleinen, flachen,
sommertrockenen Gewässern. 5.5.2014.l
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Foto 9: Blick Von Nordwesten auf die große, vegetationslose Halde (Fläche 7) am Ostrand der Grube. 5.5.2014.
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Foto 10: Sukzessionsfläche mit lockerem Gehölzbestand östlich der eigentlichen Grube (Fläche 9), Habitat Von
Fitis, Feldschwirl und Goldammer. 11.6.2013.
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Foto 11: Übergang zwischen Südrand der Grube und angrenzendem Wald (Flächen 11, 12) Von Nordosten.
11.6.2013.
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Foto 6: Magerer Bereich (Fläche 8) mit Anklängen an bodensauren Magerrasen und starkem Fichtenanflug am
Nordrand der Grube, 5.5.2014.
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Foto 7: Der Keulen-Bärlapp (Lycopodium clavatum), eine der wenigen gefährdeten Pflanzenarten in der Grube,
kommt in Fläche 8 Vor. 20.05.2015

Foto 8: Schmales sommertrockenes Rinnsal am Nordrand der Grube; Aufenthaltsgewässer von Wasserfrosch und
Bergmolch.20.5.2014
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Foto 9: Beschattetes, Vegetationsreiche Gewässer (Gewässer 2) am Südwestrand der Grube, Laichgewässer Von
Grasfrosch und Bergmolch. 5.5.14.

Foto 10: Das größte Gewässer in der Grube, ein technisches Becken im südwestlichen Teil (Gewässer 1),
nach der vollständigen Ausräumung im Winter 2013/14. 5.5.2014.
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Foto 11: Kleines, mit Rohrkolben eingewachsenes Gewässer am nördlichen Rand der Grube (Gewässer 3).
5.5.2014.

Foto 12: Fahrspurgewässer oberhalb der Halde im Osten der Grube. Trotz gezielter Nachsuche und scheinbar gut
geeigneter Habitatbedingungen wurde hier kein Gelbbauchunken-Vorkommen gefunden. 20.5.2014

365° freiraum + umwelt Seite A16



TULIP GmbH Et Co. KG Faunistisches Gutachten
Tongrube Liapor in Tuningen

1 _ _ : 41 ¬-_ _ ll*_ f_ı",__.ü.r „iii ._ -f_, I

'U-

._
5%»

_±~"'§_
_

_.
. ¬"..;_-I. iš

`e§l`

Foto 13: Bergmolch-Weibchen im Landquartier unter einem (für das Foto entfernten) Brett im Sohlbereich. Der
Bergmolch ist die mit Abstand häufigste Amphibienart in der Grube. 8.9.2014
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Anhang IV Steckbriefe der im Gebiet registrierten Fledermausarten

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)

Die Kleine Bartfledermaus ist ein typischer Bewohner menschlicher Siedlungen, wobe` sich die
Sommerquartiere in warmen Spaltenquartieren und Hohlräumen an und in Gebäuder befinden.
Genutzt werden Z. B. Fensterläden oder enge Spalten zwischen Balken und Mauerwerk sowie Ver-
schalungen. lm Juni kommen die Jungen zur Welt, ab Mitte/Ende August lösen sich d`e Wochenstuben
wieder auf. Bevorzugte Jagdgebiete sind lineare Strukturelemente wie Bachläufe, Wa dränder, Feld-
gehölze und Hecken. Gelegentlich jagen die Tiere in Laub- und Mischwäldern mit Kle`ngewässern sowie
im Siedlungsbereich in Parks, Gärten, Viehställen und unter Straßenlaternen. Die individuellen Jagd-
reviere sind ca. 20 ha groß und liegen in einem Radius vc›n ca. 650 m (max. 2,8 km) um die Quartiere.
In der Roten Liste Baden-Württembergs ist die Kleine Bartfledermaus als gefährdet eingestuft (Braun
et al. 2003).

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die vor allem Baumhöhlen in Wäldern und
Parklandschaften nutzt. Der Große Abendseglerjagt in großen Höhen zwischen 10-50 m über großen
Wasserflächen, Waldgebieten, Agrarflächen sowie über beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. Die
Jagdgebiete können mehr als 10 km vom Quartier entfernt sein. In Baden-Württemberg handelt es
meist um Männchenquartiere, Wochenstuben sind absolute Ausnahme. Weibchen ziehen zur Reprod-
uktion bis nach Nordostdeutschland, Polen und Südschweden. Die Männchen verbleiben oft im Gebiet
und warten auf die Rückkehr der Weibchen im Spätsommer, die Paarungszeit ist im Herbst. In Baden-
Württemberg gilt der Große Abendsegler als „gefährdete wandernde Art", die besonders zur Zugzeit im
Frühjahr und Spätsommer bzw. Herbst auftritt.

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem auch in
Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, Kleingehölze
sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. lm Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände
sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2-6 m Höhe im freien Luftraum oft entlang von
Waldrändern, Hecken und Wegen. Die individuellen Jagdgebiete können bis zu 2,5 km um das Quartier
liegen. Als Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufgesucht,
insbesondere Hohlräume hinter Fensterläden, Rollladenkästen, Flachdächer und Wandverkleidungen.
Baumquartiere sowie Nistkästen werden nur selten bewohnt, in der Regel nur von einzelnen Männ-
chen. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte August lösen sich die Wochenstuben
wieder auf. Gelegentlich kommt es im Spätsommer zu „lnvasic›nen", bei denen die Tiere bei der Erkun-
dung geeigneter Quartiere zum Teil in großer Zahl in Gebäude einfliegen. Die Zwergfledermaus wird in
der Roten Liste der Säugetiere Baden-Württembergs (Braun et al. 2003) als gefährdet eingestuft.
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BESTAND

Nr. Biotoptyp Fläche 
(m²)

Grund-
wert

Biotop-
wert

Bilanz-
wert

60.21 Völlig versiegelter Platz 2.919 1 1 2.919

60.20 Straße 915 1 1 915

60.23 Schotter 4.279 2 2 8.558

21.60 Schotter-/Abbaufläche mit schütterer Vegetation (Rohboden) 30.997 4 5 154.985

58.10/41.10

planerischer Bestand: "Forst-Rek."Vorwald" (Strauch- und Baumzone aus Bäume 

I und II. Ordnung)                                                                                             

Realbestand: Rohboden mit annueller Ruderalvegetation

0 0 0 0

13.20 Tümpel (Stillgewässer) 1.254 26 16 20.064

58.20 Sukzessionswald (Laub/Nadel, Weidensukzession) 3.752 19 19 71.288

58.10

planerischer Bestand: "Forst-Rek."Aufforstung Sukzessionswald" (Wald aus 

Bäumen I. und II. Ordnung)                                                                 

Realbestand: Sukzessionswald (Laub/Nadel, Weidensukzession)

0 0 0 0

Summe 44.116 258.729

PLANUNG

Nr. Biotoptyp Fläche 
(m²)

Bilanz-
wert

13.20 V 3: Teilerhalt des Tümpels (Stillgewässer) 900 26 16 14.400

58.10 V 4: Weiden-Sukzessionswald (Bestand) 3.752 19 19 71.288

13.20 A 5: Anlegen eines Tümpels (Absatzbecken) 354 26 16 5.664

35.12 A 6.1: Entwicklung einer (vorgelagerten) Saumvegetation 3.090 19 23 71.070

41.10 A 6.2 (E.1): Anlegen einer Vorwaldvegetation (Feldhecke) 10.191 0 0 0

58.20 A 6.3 (E.2, E.3, E.4): Entwickeln eines Sukzessionswaldes mit Pioniergehölzen 5.491 0 0 0

58.20 A.6.3: "Forst-Rek."/KM:Sukzessionswald (Laub/Nadel) (Radweg)* 4.100 0 0 0

58.20 A 6.3: "Forst-Rek."/KM:Sukzessionswald (Laub/Nadel)(Schutzwall)* 11.773 0 0 0

35.62 A 7: Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte 3.934 15 15 59.010

21.20 A 10: Geotop (Offener Aufschluss) 100 23 23 2.300

58.20/41.10
"Forst-Rek."Vorwald" (Strauch- und Baumzone aus Bäume I und II. Ordnung) inkl. 

Weidensukzessionswald
0 0 0 0

58.10 "Forst-Rek."Aufforstung Sukzessionswald" (Wald aus Bäumen I. und II. Ordnung) 0 0 0 0

60.20 Erhalt der Zuwegung (RC-Anlage) 431 1 431

Summe 44.116 224.163

-34.566

*

Schutzgut Boden

Schutzgut Pflanzen & Biologische Vielfalt

Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

Biotopwert

GESAMT

26.747

-34.566

-7.819

Ökopunkte



Ökopunkte

Ausgleichsbedarf Boden 26.747

Kompensationsmaßnahme Boden 0

GESAMT -7.819

Ausgleichsbedarf Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt -34.566

Kompensationsmaßnahme Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 0
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